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richtsrãte haben, soweit sie nicht als Richter bei
den erkennenden Gerichten mitwirken, den Wei-
sungen des Gerichtsherrn Folge zu leisten. Hält
der Militärjustizbeamte eine Weisung, Verfügung
oder Entscheidung mit den Gesetzen oder den sonst
maßgebenden Vorschriften nicht vereinbar, so hat
er dagegen Vorstellung zu erheben. Bleibt diese
erfolglos, so hat er der Weisung des Gerichtsherrn,
welcher alsdann allein die Verantwortung trägt,
zu entsprechen, den Hergang jedoch aktenkundig
zu machen. Die Akten sind unverzüglich von dem
Gerichtsherrn dem Oberkriegsgerichte zur recht-
lichen Beurteilung der Sache vorzulegen. Diese
Beurteilung ist für die weitere Behandlung der
Sache maßgebend.“ (Vgl. hierzu Romen-Rissom.
MStG#O # 97.) Da die Militärbeamten dem
MSt#B nicht unterstellt sind, ist ihr Ungehorsam
gegen einen B. des militärischen Vorgesetzten
auch kein militärisches Verbrechen oder Vergehen,

——————-

hat aber als Verstoß gegen die militärische Zucht
und Ordnung Disziplinarbestrafung zur Folge
(Diszipl StO für d. Heer &amp;1 Z. 1, §§32 ff). Dies
gilt indessen nur im Frieden. In Kriegszei-
ten, „im Felde" finden außer den Bestimmun-
gen der DStO auch die Vorschriften des MStGB
über Zuwiderhandlungen gegen die Pflichten der
militärischen Unterordnung auf die Militärbeam-
ten uneingeschränkt Anwendung (MStGB §§ 153,
89 ff). Zur Sicherung der Armee sowie zur Er-
haltung ihrer Schlagfertigkeit und Tatkraft ist es
dringend geboten, daß im Kriege der Militärbe-
amte denselben Pflichten und somit denselben
Strafbestimmungen unterworfen werde, wie eine
Person des Soldatenstandes. Als leitender Ge-
danke muß erachtet werden, daß der Militärbeamte
im Kriege Soldat, im Frieden aber Beamter ist
(Mot zu § 153 MStGGB; 5162 des Entw).

Quellen. MStG v. 20. 6. 72. Entwurf eines

MtGB nebst den Motiven (Drucksache Nr. 5 d. Deutsch.
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I. Einleitung

5 1. Begriff und Arten. B. ist Beseitigung
der Rechtsfolgen einer Straftat durch Verfügung
der Staatsgewalt. Sie kann erscheinen als Abo-
lition, Niederschlagung, wenn sie
Einleitung, Fortführung oder Beendigung eines
Strafverfahrens verhindert (]Abolitionl;
als Begnadigung im engeren Sinne,
wenn sie die infolge eines Deliktes erkannten

Rechtsfolgen ganz oder teilweise wieder aufhebt:
als Rehabilitation, wenn im Gnaden-
wege durch die Verurteilung verlorene Ehren-
rechte wieder hergestellt werden. Erstreckt sich die
Verfügung der Staatsgewalt auf eine ganze
Kategorie von Angeschuldigten — im Wege der
Abolition — oder von Verurteilten — durch B.

i. e. S. — so spricht man von Amnestiet). —

Vorliegender Artikel beschränkt sich auf die B.
imengeren Sinne (B.und die gnaden-
weise Rehabilitation (R). Es muß aber hier
noch scharf betont werden, daß — wie die Am-
nestie — auch die Restitution von Ehrenrechten

nicht als besondere Art der B. aufzufassen ist,
wenn dabei das Recht der Gnade ganz schranken-

los und ungebunden nach freiestem Ermessen
ausgeübt wird. Grundsätzlich ist nur dann (gna-
denweise) R — und somit eine besondere Art

der Gnade — anzunehmen, wenn die Aufhebung

der Ehrenfolgen nur nach besonders festgestellter
Besserung gewährt wird. Eine scharfe Scheidung
zwischen B. und R wird nicht regelmäßig möglich
sein (vgl. § 3).

#§#2. Rechtfertigung der Begnadigung im enge-
fren Sinne und der Rehabilitation. Die miß-

bräuchliche Anwendung der Gnade führte beson-
ders in der Aufk ärungszeit zu ihrer lebhaften
Bekämpfung. Beccaria, Filangieri, Bentham,
Kant, Feuerbach u. a. sprechen sich gegen sie
aus: Frankreich schafft sie im Code pénal von
1791 (l. tit. 7 a 13) für von Geschworenen-

Fälle überträgt es das Gnadenrecht den Ge-
richten. Das Senatuskonsult vom 16. Ther-

midor des Jahres X führte jedoch das souveräne
B. Recht wieder ein. Mit Recht! Bei der unver-

meidlichen Unvollkommenheit menschlicher Ge-
setze und der Möglichkeit richterlicher Irrtümer

ist die Gnade ein notwendiges Korrelat zur
Strafe. Es liegt in ihr eine „Selbstkorrektur der
Gerechtigkeit" (IJhering, Zweck 1, 428). Sie
erscheint als „Sicherheitsventil des Rechts“. —

1) Vgl. die Aufzählung der vom König von Württemberg

erlassenen Amnestien bei Bohn, Die Württbg. Justiz-

verwaltung 1, 791/792. Die vom Kaiser in den Reichs-

landen erlassenen Amnestien z. B. vom 24. 6. 1871;

9. 2. 78: 22. 9. 78; 9. 4. 38 usw. sind ersichtlich aus der

Sammlung von Gesetzen, Verordnungen usw. betr. die

Justizverwaltung in Elsaß. Lothringen (Register unter:

„Gnadenerlaß“).
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Gesetzliche Beschränkungen der Gnade sind mög-
lich. Die Bestimmungen der Braunschweigischen
Neuen LandesO §# 111, der Hessischen Verf à50,
des Grundgesetzes für Sachsen-Meiningen &amp; 106
hinsichtlich der Wiederanstellung entlassener Staats-
diener berühren aber m. E. nicht das B.Recht
[JNauch Abolition und Ministerl. — Zu-

rückhaltung ist ihrem Wesen entsprechend. B.
müssen immer Ausnahmefälle bleiben. Nicht nach
Willkür darf von der Gnade Gebrauch gemacht
werden, sondern aus dem Gesichtspunkte höherer
Gerechtigkeit, seien ihre Gründe im Einzelfall
rechtlicher, sittlicher oder politischer Natur (vgl.
Geyer in Holtzendorffs RL). —

Obige Gründe rechtfertigen in gleicher Weise
die B. i. e. S. wie die gnadenweise R.

Letztere taucht auf in jener Zeit, da man sich be-
wußt wurde, daß die lebenslängliche Dauer der
Aberkennung der Ehrenrechte den Zwecken des
Strafrechts nicht entspricht. Die Wirkung der B.
reichte zur Remedur nicht in allen Fällen aus
(vgl. § 5). Hierin liegt noch ein besonderer Recht-
fertigungsgrund der R. Der Gerechtigkeitsge-
danke erfährt aber außerdem bei der R eine be-

sondere Nuancierung durch den auf die Besserung
gegründeten Lohngedanken. Sie allein bezweckt,
auf Grund der Besserung den frühe-
ren Zustand wiederherzustellen (vgl. 5 3b).

s 3. Rechtlicher Charakter. a) Begna-
digung im engeren Sinne. Zurück-
zuweisen sind die Auffassungen der B. 1. als
Akt der Gesetzgebung, 2. als Aus-
fluß der richterlichen Gewalt; zu-
rückzuweisen die Auffassung, welche in der B.
eine Verbindung von 1 und 2 sieht (Näheres
Elsas 21 ff). Die B. erscheint als ein Regie-
rungsakt, als Verwkt. Hier stehen sich
weiterhin zwei Ansichten gegenüber, die eine
sieht die Gnade als Verzicht an (Ginding,
HB 863; v. Liszt, Lehrbuch!' § 75: RöSt 33,
204), die andere als eigentümlich gearteten Be-
fehl (Laband 3, 484 ff.; Meyer--Anschütz 640;
RGSt28,418). Wenn von Laband gegen die Ver-

zichttheorie angeführt wird, daß diese Annahme
undenkbar sei, sobald man für den Staat eine
Strafpflicht statuiere, da „der Verpflichtete sich
nicht nach eigenem Gutdünken von der Pflicht
befreien könne", so ist mit Binding (Grundriß)
darauf hinzuweisen, daß Strafpflicht und Gna-
denrecht hier in ein und derselben Hand vereinigt
sind. Somit erscheint die Pflicht resolutiv bedingt
und es ist ein Verzicht auf die Ausübung des
Strafrechts wohl denkbar. Laband aber ist
zweifellos zuzugestehen, daß in diesem Verzicht
regelmäßig auch ein Befehl steckt. Und man wird
gegen v. Bar (Gesetz und Schuld 3, 459) auch in
jenen Fällen einen Befehl als gegeben ansehen
können, in denen jemandem im Gnadenwege
politische Rechte restituiert werden. — Die B.

ist einseitig, d. h. nicht an die Annahme
bezw. Zustimmung des Begnadigten gebunden
(anders z. B. Schweden, Verf v. 6. 6. 1800 5 25.

Vgl. bezügl. Abweichungen in Deutschland §&amp; 5).
— Die Zustimmung des Verletzten ist bei Erlaß

einer öffentlichen Strafe nicht verlangt, doch kann
die Wirksamkeit der B., wie von andern Bedingun-
gen, so auch von dieser abhängig gemacht werden
(so: Gnadenerlaß bei der Thronbesteigung Kaiser

Friedrichs 1888) (J Bedingte Begnadigungl.

b) Die Rehabilitation. Als Form
der Gnade gilt zunächst auch für die R das zu a)
Gesagte. Unterscheidend ist jedoch hervorzuhe-
ben: Ist eine Beschränkung der B. auch möglich,
so erscheint sie doch prinzipiell unbeschränkt und
findet auf alle Strafen Anwendung. Die R ist
prinzipiell beschränkt — auf Fälle des Ehren-
rechtsverlustes — und an bestimmte Bedingungen

gebunden: Antrag des Rehabilitanden, Straf-
erstehung, Besserung. (Preuß. Gesetz über
die Entziehung und Suspension ständischer Rechte
wegen bescholtenen oder angefochtenen Rufes
v. 23. 7. 47; Bayr. G v. 10. 7. 61, die Aufhebung

der Straffolgen betreffend, Allerh. VollzugsV
dazu v. 4. 9. 61; Deutsche HeerO1888, Anlage 5
zu § 36; Bayr. Heer O, Anlage 8 zu § 36.) Dem-
nach ist einmal R noch nicht Verurteilter undenk-
bar. Weiterhin zeigt schon diese Form den Ge-
danken „Lohnweiser Aufrechnung"“ (Oetker, GerS
67, 426). R ist gewissermaßen Kompensation.

§s 4. Der Begnadigungsakt. „Er bedarf, in-
soweit es sich nicht um Ausübung der B. durch
eine Behörde handelt, der Kontrasignatur eines
Ministers. Der Akt ist perfekt mit der Unter-
zeichnung der kontrasignierten B. Urkunde durch
den Träger der B. Gewalt. Bis zur Benachrich-
tigung des Begnadigten oder einer Person für
ihn, im Falle einer Amnestie bis zur öffentlichen
Bekanntmachung derselben, ist aber der B. Akt
widerruflich; nach diesen Akten ist er es nicht
mehr“ (Seuffert, WVl).

II. Wirkungen der Guade

#5. Wirkungen der Begnadigung im engeren
Sinne können sein: Straferlaß und Strafmilde-
rung, Strafausschub und Strafunterbrechung
(laussetzung) (hinsichtlich der beiden letzteren
vgl. den Art. Strafvollstreckung).

Mit dem Erlaß der Geldstrafe entfällt auch
die subsidiäre Haftbarkeit Dritter. Erlaß der
Hauptstrafe enthält nicht ohne weiteres den Ne-
benstrafenerlaß.

Die Strafmilderung ist entweder Teil-
erlaß der Freiheits= oder Geldstrafe oder Um-
wandlung der verhängten Strafe in eine mildere,
da die B. nur zu Gunsten des Verurteilten er-

gehenkann. Diese mildere Strafe darf nur eine
nach dem Strafensystem des Reichsrechts zulässige
sein. Ihr Maß darf das gesetzliche Höchstmaß
nicht überschreiten. Als Milderung erscheint auch
die Gestattung einer ratenweisen Tilgung der
Geldstrafe. Die Umwandlung von Geldstrafe in
Freiheitsstrafe hingegen dürfte nach einer in
Theorie und Praxis vertretenen Auffassung nur
mit Zustimmung des Verurteilten zulässig sein
(so Frankreich), einmal aus dem Gesichtspunkte,
daß die absolut mildere Natur der Geldstrafe zwei-
felhaft er cheint (v. Bar 3, 478), dann mit Rück-
sicht darauf, daß durch die Umwandlung der Ver-
urteilte eine Leistung prästieren muß, zu der er

rechtlich nicht verpflichtet ist (Seuffert, WBVerwR).
Dem gegenüber ist aber allerdings für Deutschland
darauf hinzuweisen, daß die Umwandlung von
Freiheitsstrafe in Geldstrafe in den verschiedensten
Staaten ohne die Zustimmung des Verurteilten
durchgeführt wird (vgl. für Preußen das Restript
v. 15. 11. 89 — I, 3505; für Württemberg die

Kgl Entschließung v. 4. 6. 69; für Sachsen die
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GeschO für die Kgl Sächs. Justizbehörden 8 787,
für Baden die Allerh. Staatsministerialentschlie-
Hung v. 30. 12. 71, aus denen obiges ersichtlich).

Ist die B. an Erfüllung einer Bedingung ge-
bunden, so würde bei Nichterfüllung der Straf-
vollzug wieder einsetzen [UBedingte Be-
gnadigungs. Erscheinen bestimmte Auf-
lagen als solche, so gilt das eben Gesagte. Ist die
Auflage neben einer bedingungslosen B. gemacht,
so hat die Nichterfüllung der Auflage keinerlei
Einfluß auf die Wirksamkeit der Begnadigung.

Grundsätlich ist also daran festzuhalten, daß
die B. sich auf alle öffentlichen Strafen be-
zieht. Folglich auch auf Ehrenstrafen (St GB
§&amp; 32 ff, 35, 161, 358, 319). Nach wie vor ist aber
ihre Wirkung auf Rechtsverwirkungen
bestritten (StB# 31). Aeltere Gesetze ließen
diese ausdrücklich durch bloße Gnade nicht behoben
sein (Braunschweig. St PO 1849 a 188; abwei-
chend Kreh#für Lippe-Detmold 1843 §5 68 Abs 2).
Es wurde vielfach mindestens ausdrückliche
Bestimmung ihrer Aufhebung verlangt. Andrer-
seits sagt z. B. der schweiz. Mil SteEntw 1878:
„Mit der Begnadigung ist stets eo ipso Rehabili-
tation gegeben“. (KrG für Braunschweig 1840
#i 68 Abs 2).

Der heutige Zustand berührt sich insofern mit
dem dargelegten, als der Erlaß der Hauptstrafe
nicht ohne weiteres Erlaß der Ehrenstrafe invol-
viert (StG#B 5f 36). Vielmehr ist eine besondere
Erwähnung im B. Reskripte nötig. Hinsichtlich
der Rechtsverwirkungen scheint aber der Gang
der Entwicklung mit Binding (HB 1, 876) gegen
v. Liszt (Lehrbuch 286; dieser negiert allgemein
die Strafnatur der Verwirkungen) zur Möglich-
keit des Erlasses solcher hinzudrängen!). Es ist
auch nicht einzusehen, weshalb ein Unterschied in
dem Umstande begründet sein soll, daß einmal
die Ehrenrechte ohne weiteres, das anderemal
durch besonderen Ausspruch des Richters verloren
gehen (so zuletzt v. Bar 3, 471; auch Anm. 205tC).
Eine besondere Erwähnung des Erlasses der Ver-
wirkung wird als notwendig anzusehen sein.

Die Verwirkungen infolge Verbrechens, die
aber nicht Strafe sind, will Binding (HB 1, 876
Anm. 15) der Gnade entziehen. Es ist nun

Seuffert (WBVerwß) voll zuzustimmen, daß
„angesichts der Meinungsverschiedenheiten über
das Wesen der Strafe aus der Unterordnung oder
Nichtunterordnung einer Maßregel unter den
Strafbegriff nicht mit Sicherheit ein Anhaltspunkt
zur Lösung einer, diese Maßregel betreffenden,
praktischen Frage zu entnehmen ist“. So würde
nach Lage der heutigen Ansichten die B. Möglich-
keit verschieden beantwortet, z. B. bezügl. der
Polizciaussicht (StGB Fs 38, 39; daß die B. sich
darauf erstrecken kann, sagt der württemb. Erlaß v.
22. 6. 64) und der Ueberweisung an die Landes-
polizeibehörde (StGB § 362 Absf 2). Die gleiche
Divergenz wäre dann feststellbar bezüglich der
durch die Landespolizeibehörde möglichen Aus-
weisung [XI aus dem Reichsgebiete (StB #39
Ziff. 2, § 284, + 362 Absf 4). In all diesen Fällen

1) Abweichend (nach Seuffert WB Verwdf): Restkripte der

Könige Ludwig I. und Maximilian II. von Bayern hin-

sichtlich der Hecrfähigkeit; vgl. Bl. f. Rechtsanw. 17 (1852),

S 16. Dieser Zustand ist durch das bahr. G v. #10. 7. 61

behoben worden.

ist die Maßregel in das Ermessen der Landes-
polizeibehörde gestellt, die sie daher auch von sich
aus unterlassen kann. Ist Gnade aber möglich?
Ist weiterhin B. möglich hinsichtlich der Ein-
ziehung (St GB K 40; zu bejahen nach der Allerh.
Badischen StaatsministEntschließung v. 13. 9. 09

lunten § 10)) und Unbrauchbarmachung (Stch#
41)
Seuffert (WB Verwd) versucht eine Lösung zu

finden. Konsequenterweise hätte er seinen Vor-
schlag nicht auf die Rechtsverwirkungen beschrän-
ken dürfen. Für alle Deliktsfolgen würde zu
unterscheiden sein, „ob mit ihnen für andere
(Einzelpersonen oder juristische Personen) Rechts-
erwerbungen verknüpft sind oder nicht. Im
Bejahungsfalle erscheint die B. als ausgeschlos-
sen, weil durch sie in die Rechte Dritter
eingegriffen würde (z. B. GewO 116, 118),
im Verneinungsfall dürfte aber dem gnaden-
weisen Erlaß der Maßregel nichts im Wege stehen.“
Alle diese Maßnahmen erscheinen — um weiter

mit Seuffert zu sprechen — „als Maßregeln des
Rechtsschutzes, wie es die Freiheits= und die
Geldstrafe auch ist und es ist nicht einzusehen,
warum, wenn die letzteren Maßregeln erlaßbar
sind, die ersteren es nicht sein sollen.“

Inwieweit mit der Rechtsverwirkung, inwie-
weit infolge Delikts für einen andern Individual-
rechte entstehen und daher Beseitigung des Zu-
standes im Gnadenwege ausgeschlossen ist, wird
auch heute noch der Einzeluntersuchung bedürfen.
Ebenso wird aber erst die genauere Untersuchung
der verschiedenen Natur von Strafe und sichernder
Maßnahme ein Urteil erlauben, ob der Satz richtig
ist, daß sichernde Maßnahmen von der
Gnade nicht berührt werden. Ausnahmen schei-
nen hier möglich.

Unstatthaft ist der gnadenweise Erlaß von Rechts-
verwirkungen, wenn für deren Aufhebung be-
sondere Einrichtungen getroffen sind (ogl.
#### 22—24 des SozialistenGvon 1878).

Disziplinar= und Ordnungsstra-
fen können zweifellos im Gnadenwege erlassen
werden. Ebenso können durch Gnade die Kosten
erlassen werden; doch muß dies ausdrücklich aus-
gesprochen werden.

Hingegen kann der Entschädigungsan-
spruch des Verletzten nicht im Gnadenwege
aus der Welt geschafft werden, da ja die Gnade
nie in Rechte Dritter eingreifen darf.

Die B. gegenüber Ehrenstrafen ist nicht
eo ipso Wiedereinsetzung in die durch die Ver-
urteilung verloren gegangenen besonderen Ehren-
rechte, vielmehr leben nur die gemeinen Ehren-
rechte wieder auf. Die an einen besonderen Er-

werbsakt gebundenen Rechte verlangen ausdrück-
liche Neuverleihung, Wiederwahl, kurz Erneue-
rung des Aktes (vgl. das preuß. G über die per-
sönliche Fähigkeit zur Ausübung der Standschaft
v. 5. 5. 37 5 12 hinsichtlich des Patronats und der

Gerichtsbarkeit). Das gleiche Prinzip verlangt
Geltung hinsichtlich aller Aemter, Würden, Titel,
Orden, Ehrenzeichen (vgl. § 6) und aller Ver-
trauensstellungen. So hat Seuffert Recht, wenn
er die Bestimmung des a 2 Abs 1 des preuß. G

v. 31. 5. 82: „Hat der König einen Bischof, gegen
welchen auf Grund des §# 24 ff des G v. 12. 6. 73

durch gerichtliches Urteil auf Entlassung aus sei-
nem Amte erkannt ist, begnadigt, so gilt derselbe
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wieder als staatlich anerkannter Bischof seiner
Diözese“ als etwas Außerordentliches bezeichnet.
Daß der Verlust der väterlichen Gewalt infolge
Verbrechens (vgl. z. B. den schweiz. Entw 1908
à 43) schlechthin ein dauernder und durch Gnade
nicht behebbarer sei (so ALN II Tit. 2 5. 259), ist
nicht einleuchtend. Für die Rechtsverwirkung
des BGB Ftl 1680 gilt das weiter oben Gesagte.
Der Ehescheidungsgrund des § 1565 entfällt nicht
durch B., denn die B. schafft die deliktische Hand-
lung nicht aus der Welt. Diese und die Verur-
teilung bleiben bestehen. Somit begründet auch
die Verurteilung, der gegenüber B. erfolgt ist,
Rückfall (z. B. Diebstahl nach 8 244 StGB).
— Ueber den Erlaß von Steuern ufw.

und die Streitfrage, ob dieser als Gnade (La-
band) oder als Dispensation (Georg Meyer) auf-
zufassen sei [Dispensation.

z 6. Wirkungen der Rehabilitation. Die als
besondere Art der Gnade oben (5 3) präzi-
sierte Rehabilitation hat die gleichen Wirkungen,
wie die durch B. im engeren Sinn erfolgende
„Wiedereinsetzung“ (vgl. § 5): „Besondere bür-

erliche Ehrenrechte, die einer besonderen Ver-
eihung oder eines besonderen Erwerbstitels be-

dürfen, werden nicht von selbst wieder erlangt,
sondern nur die Fähigkeit zu deren Wiederer-
werb“ (Begr zum Vorentwurf zu einem Deut-
schen Strafgesetzbuch 1909, Allg. Teil S.175). Die
weitergehenden Wirkungen der gs in einem
weiteren Sinne, die sich aus der Tendenz dieses
Institutes ergeben, die Verurteilung völlig zu
tilgen, sind erst aus ihrer gerichtlichen Form klar
ersichtlich. Immerhin wird man auch bei der

gnadenweisen Form eine Einwirkung auf Rechts-
verwirkungen im allgemeinen — inkl. außerstraf-

rechtlicher Rechtsverwirkungen — präsumieren

dürsen. Doch gilt auch hier die Beschränkung, daß
Rechte Dritter nicht berührt werden dürfen.

ur Illustrierung der verschiedenen Wirkung
auf besondere und gemeine Ehrenrechte vgl.
das bayer. Gv. 10. 7. 61 a 2 und die deutsche

HeerO Fassung 1888, Anlage 5 zu 4 36

5 4; MarineOv. 12. 11. 94, Anlage 11 zu § 48
iff. 5; Bayr. HeerOv. 22. 11. 02, Anlage 8 zu

36 Ziff. 4. Diese letzte normiert übereinstim-
mend mit den deutschen Heer= und Marine-
bestimmungen, daß die R die verlorene
Befugnis wieder herstellt, die Militärkokarde,
das Symbol der gemeinen Ehre, anzu-
legen. Hingegen bedarf es einer ausdrücklichen
Wiederverleihung der infolge gericht-
licher Verurteilung verloren gegangenen Kriegs-
denkmünzen und Dienstauszeichnungen (Aus-
nahmen von diesem Grundsatz s. bei Delaquis,
Rehabilitation im Strafrecht, 93 Anm. 1).

III. Träger des Guadenrechts

8 7. Bei der Begnadigu#g im engeren Sinn.
A. Der Kaiser. Ihm steht dasB. Recht zut
a) in Reichsangelegenheiten, die
a) das bürgerliche Strafrecht be-

rühren. Hier kommen vor allem jene Sachen in
Betracht, in denen das Reichsgericht, der Konful
oder das Konsulargericht in erster Instanz er-
kannt hat (St PO 5# 484, Kons GG v. 7. 4. 00
# 72). Dabei ist es gleichgültig, ob der Fall nach
* 136 GB vor das Reichsgericht gehörte oder
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auf Grund des Zusammenhangs (88 2—, 13
St PO) daselbst verhandelt wurde.

Weiterhin besitzt der Kaiser ein B. Recht gegen-
über den Strafurteilen der Kolonialgerichte
(vgl. SchutzgebG,Fassg. v. 10. 9. 00 § 3) und
nach dem ReichsbeamtenGv. 31. 3. 73 (§ 118)
in Disziplinarsachen der Reichsbeamten. End-
lich fixiert die Kais. V v. 15. 2. 89 (52) das

B. Recht des Kaisers in Sachen der Prisenge-
richtsbarkeit.

Auffallend ist bei der Regelung des B.Rechts
im Reiche, daß dem Kaiser hinsichtlich der ihn
selbst betreffenden Beleidigung und der Amts-
verbrechen der Reichsbeamten kein selbständiges
B.Recht eingeräumt ist, obwohl diese Delikte In-
teressen des Reiches berühren. Ebenso verhält es
sich in Zoll- und Steuerstrafsachen nach a 18 des
Sollvereinsvertrags v. 8. 7. 67, vgl. auch a 15

des G v. 1. 7. 69 betr. die Sicherung der Zoll=

vereinsgrenze in den vom Zollgebiet ausgeschlosse-
nen Hamburger Gebietsteilen. Dagegen steht
dem Kaiser das B. Recht zu in Ansehung der von

Reichsverwaltungsbehörden erlassenen Strafver-
fügungen.

6n) In Militärstrafsachen [JMili-
tärgerichtsbarkeitj ist hinzuweisen auf
den Erlaß v. 23. 5. 76, wonach der Kaiser das
B. Recht ausübt hinsichtlich der Strafurteile der
Marinekriegsgerichte und Bordstandgerichte.

b) für Elsaß-Lothringen, d. h. Kür
alle Sachen, in denen ein elsaß-lothringisches Ge-
richt in 1. Instanz erkannt hat (vgl. französ. Verf
v. 14. 1. 52 Tit. III § 9 und Senatuskonsult v.

25. 12. 52 à 1 in Verbindung mit dem R v.

9. 6. 71 &amp; 3).
IP) hinsichtlich der Kolonien. (Vgl. oben zu a.)
B. Die einzelnen Landesherren

resp. Senate in den Bundesstaaten. Allge-
meiner Grundsatz ist bez. deren Zuständigkeit

a) für die nichtmilitärischen Sachen,
daß jene Staatsgewalt berechtigt erscheint, zu
welcher das in 1. Instanz erkennende Gericht ge-
hört. Wer in höherer Instanz geurteilt hat, ist
ebenso belanglos, wie die eventuelle Verschie-
denheit der Erkenntnisse verschiedener Instan-
zen. Bei Urteilen eines erstinstanzlichen Ge-

meinschaftsgerichts steht das B. Recht
jenem Staate zu, aus dem die Strassache „er-

wachsen" ist. Vgl. die Verträge zwischen Preu-
ßen und Oldenburg v. 20. 8. 78 (Preuß. GS 1879
S 165 ff) a 18; zwischen Preußen und Schwarz-
burg-Sondershausen v. 7. 10. 78 (GS 1879 S
173 ff) a 19 und zwischen Preußen und Lippe
v. 4. 1. 79 (ebenda 219 ff) a 14. Es wird Seuffert

(WBVerw) zuzustimmen sein, daß unter dem
„erwachsen sein“ in der Regel das „begangen sein“
wird verstanden werden müssen. (Vgl. jedoch
weiter unten im Text.) Nach a7 des Vt zwischen
Oldenburg und Lübeck v. 29.—30. 9. 78 über

Errichtung eines gemeinschaftlichen Landgerichts
steht das Recht der B. dem Staate zu, für den
das Gericht fungiert hat. Endlich sei noch hinge-
wiesen auf die Vereinbarung der bei dem gemein-
schaftlichen Landgerichte zu Meiningen beteilig-
ten Staatsregierungen bezüglich der Ausübung
des B.Rechtes in denjenigen Sachen, in welchen
das Landgericht zu Meiningen auf Strafe er-
kannt hat. Maßgebend sind die in der Denk-
schrift des Preuß. Justiz Min v. 26. 5. 80 nieder-
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gelegten Grundsätze (vgl. Reskript des Herzogl. die B. derjenigen Staatsgewalt zu, deren Gericht
sachsen-meiningischen Staats Min, Abt. der Justiz,
v. 18. 11. 80), welche sich — weitergreifend —

auf die Ausübung des B.Rechtes in Strafsachen
beziehen, in denen die Landgerichte zu Meiningen
und Rudolstadt oder die Schwurgerichte zu Gera
und Meiningen erkannt haben. Vgl. auch das
Generalreskript des Oberstaatsanwalts am ge-

meinschaftl. Thüringischen Oberlandesgericht be-
treffend a) die Ausübung des B. Rechts und b)

in Bezug auf die von den gemeinschaft-
lichen Schwurgerichten zu Gera und Meiningen
Verurteilten v. 18. 12. 80 und das Reskript des

sachsen-meiningischen Staats Min, Abt. der Justiz,
v. 20. 1. 81 bezüglich Anwendung der obigen
Grundsätze auf den Erlaß der in solchen Sachen
entstandenen Kosten. Die Grundsätze lassen sich
dahin zusammenfassen: Das B. Recht steht dem-
jenigen Landesherrn zu, aus dessen Territorium
die Strafsache „#erwachsen ist“. Als maßgebendes
Moment für die Entscheidung der Frage, aus
welchem Territorium eine Sache erwachsen ist,
erscheint der Umstand, durch welchen die örtliche
Zuständigkeit begründet wird. Demnach ist jener
Landesherr begnadigungsberechtigt, in dessen
Territorium der Gerichtsstand [der begangenen
Tat, des Wohnsitzes, der Ergreifung] begründet
ist. Sind mehrfache Gründe für den Gerichtsstand
des Angeklagten bei dem gemeinschaftlichen Ge-
richte gegeben und beziehen sich diese alle auf
ein und dasselbe Territorium, so ergeben sich
keine Schwierigkeiten. Wenn sich aber verschie-
dene solche Momente (z. B. Wohnsitz und Be-
gehungsort) auf verschiedene Territorien be-
iehen, so soll der Wohnsitz entscheidend sein. Noch

schwickiger ist die Entscheidung in den Fällen der

Verhandlung und Verurteilung gegen mehrere
Angeklagte auf Grund des Zusammenhangs
(*§ 13 St PO). Hier entscheidet zunächst der Wohn-
sitz (dem der Aufenthaltsort resp. der letzte Wohn-
sitz subsidiär gleichstehen (§8 Abs 2 StPPOl)) und,
falls kein solcher im Territorium existiert, der Ort
der begangenen Tat über die Berechtigung zur B.
Wird aber ein außerhalb des Gesamt-Territoriums
Wohnender wegen einer außerhalb dieses Terri-
toriums begangenen Handlung auf Grund ihrer
Konnecxität mit einer im Territorium begangenen
vor dem gemeinschaftlichen Gericht belangt, so
soll subsidiär — falls keiner der hervorgehobenen
Sätze anwendbar ist —derjenige Landesherr be-

gnadigungsberechtigt erscheinen, an den der Ver-

urteilte sich tatsächlich gewendet hat (vgl. auch Kries,
Lehrb. d. deutschen Strafprozeßrechts 109 ff).

Analoge Anwendung der genannten Grund-
sätze auf die von einem gemeinsamen Schwur-
gericht ausgesprochene Gesamtstrafe verlangt das
Reskript des Oberstagatsanwalts v. 18. 12. 80,
seien die einzelnen Strafsachen, die aus rer-

schiedenen Staaten erwachsen sind, in Verbindung
oder getrennt verhandelt und entschieden worden.
Dieser Grundsatz, welcher alles abstellt lediglich
auf die Zuständigkeitsfragen hinsichtlich des Ge-
samtstrafenurteils, wird aber beschränkt bleiben
müssen auf solche „gemeinschaftliche Gerichts-
barkeitsterritorien“.

Im übrigen wird das oben dargelegte allgemeine
Prinzip auch für die Gesamtstrafen Anwendung
verlangen. Ist also eine Gesamtstrafe auf Grund
gemeinsamer Verhandlung ausgesprochen, so steht

geurteilt hat. Sind aber die Einzelstrafen von
Gerichten verschiedener Staaten erlassen, so er-
scheint jeder Staat mit Bezug auf den Teil der
Gesamtstrafe begnadigungsberechtigt, der von
seinen eigenen Gerichten erkannt worden ist
(Einzelstrafe). Das B. Recht mit der Vollstrek-
kungspflicht gemäß den vom Bfl. bestätigten
Grundsätzen über die Vollstreckung von Gesamt-
strafen bei Festsetzung der Einzelstrafen von Ge-
richten verschiedener Bundesstaaten (Beschluß v.
11. 6. 85, s. CBl 1885 S 270) zu verbinden, er-

scheint willkürlich und ungerechtfertigt. (So jetzt
auch Binding, Grundriß gegen seine frühere An-
sicht im HB 877 Anm. 12. A. M. Seuffert in
WBVerwR).

Daß den Landesherren und Senaten das

B.Recht auch in Sachen zusteht, die unmittelbar
Reichsinteressen berühren, ist schon oben, unter
A a), heworgehoben worden (vgl. dazu Binding,
HBl, 868 Anm. 11).

b) Die Zuständigkeit der Landesherren bezüg-
lich der B. in Militärsachen hängt zu-
sammen mit der Kontingentsherrlichkeit. Das
B. Recht steht dem Kontingentsherrn zu, dem
ja auch die gerichtsherrlichen Befugnisse zustehen,
ohne Rücksicht darauf, welchem Staate der Ver-
urteilte angehört. Dies gilt also für die Könige
von Preußen, Bayern, Sachsen und Württem-
berg. Für jene Staaten aber, in denen der König
von Preußen „—kraft der Zession seitens der Lan-
desherren und Senate durch die Militärkonven-
tionen“ (Laband 4, 9) die Kontingentsherrlichkeit
ausübt, ist zu unterscheiden zwischen militärischen
und gemeinen Delikten von Militärpersonen.
Während für erstere das B. Recht dem Könige
von Preußen zusteht, dabei aber etwaigen Wün-
schen der Landesherren hinsichtlich ihrer Unter-
tanen tunlichste Berücksichtigung zugesichert ist
(vgl. z. B. die Militärkonvention mit Baden,

Oldenburg, Mecklenburg, Thüringen, Anhalt,
Schaumburg-Lippe, Lippe-Detmold, Schwarz-
burg--Sondershausen, Waldeck, Braunschweig), ist
das B. Recht wegen nicht militärischer Vergehen
zum Teil dem Landesherrn hinsichtlich seiner
Untertanen überlassen (Baden, Oldenburg), zum
Teil von diesem und dem Könige von Preußen

gemeinsam auszuüben (Hessen, Mecklenburg).
(Vgl. Brockhaus, Das deutsche Heer und die Kon-
tingente der Einzelstaaten, 1888, 210; Laband 4,
71: G. Mcyer 1, 66.)

Ein B. Recht liegt jedoch u. E. auch nicht „in
gewissem Sinne“ in dem Bestätigungsrecht gegen-
über kriegsgerichtl. Erkenntnissen, welches für den
Fall des Belagerungszustandes nach dem preuß.
G v. 4. 6. 51 (§7 und § 13b) dem Befehlshaber
der Besatzung bezw. dem kommandierenden
Generalder Provinz zukommt. Daß es sich beie
Ausübung des Bestätigungsrechts nicht um eine
Gnadenfunktion handelt, erweist schon die Aus-
führungsbestimmung zu § 418 MStEO mit
ihrer Gegenüberstellung von Bestätigungsrecht
und Gnade [[Militärgerichtsbarkeitl.

Endlich haben ein beschränktes B. Recht
C. die Städte Rostock und Wismar.

Der Magistrat der Stadt Rostock beansprucht die-
ses auf Grund eines Vt mit Herzog Albrecht v.
29. 11. 1358 und des Erb Vt v. 13. 5. 1788 (§§5 100

bis 104). Auf die Klage auf Feststellung dieses
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Rechtes gegenüber den Einwänden des mecklen-
burgischen Staats Min hat das Oberlandesgericht
Rostock am 3. 5. 09 entschieden: „daß der Stadt

Rostock das ausschließliche B. Recht bezüglich der
von Rostocker Polizei= und VerwBehörden er-
lassenen und vollstreckkar gewordenen polizei-
lichen Strafverfügungen und Strafbescheide zu-
steht, unter Ausscheidung jedoch des B.Rechtes
rücksichtlich derjenigen Strafbescheide wegen Zu-
widerhandlungen gegen die Steuergesetze, durch
welche auf Geldstrafen erkannt ist, die nicht in
städtische, sonderrn in landesherrliche oder Landes-
kassen fließen“ (vgl. Mecklenburgische Z für Rechts-
pflege und Rechtswissenschaft 28, 1ff). Ein analoges
Recht nimmt die Stadt Wismar in Anspruch.
Eine Entscheidung, ob dieses Recht nach Inkraft-
treten der Reichsjustizgesetze v. 1. 10.79 noch Gel-

tung beanspruchen könne, ist bisher nicht ergangen.
 8. Der zur ,Rehabilitation Berechtigte.

Träger des Rechtes zur R ist sowohl im mo-
dernen Zivil- wie Militärstrafrecht
der Kaiser resp. der Landesherr. Besonders ist
hinzuweisen auf das Bayrische G v. 10. 7. 61,
die Aufhebung der Straffolgen und auf die
Kal Allerh. Verordnung, den Vollzug dieses Ge-
setzes betreffend (v. 4. 9. 61), welche durch a 3
Ziff. 8 des bayr. AG#z. St PO v. 18. 8. 79
als weiterhin in Kraft bleibend erklärt sind. Dem-
nach steht auch heute die Rdem König zu und
zwar — da die genannten Normen unter Umstän-

den (Entlassung aus dem Heere) sich auch auf
militärgerichtliche Verurteilungen beziehen —auch

in militärgerichtlichen Fällen (vgl. die Noten des

KriegsMin und des Staats Min der Justiz v. 6.
3. 62 Nr. 2327; 9. 3. 62 Nr. 6798 und das Kriegs-
ministerialrestript v. 18. 3. 62 Nr. 2511).

Während aber die oben genannten Gesetze auch
bezüglich militärgerichtlich Verurteilter nur hin-
sichtlich der Wiedereinsetzung in die bürgerlichen
oder politischen Rechte zur Anwendung gelangen,
regelt sich der Erlaß der Wirkung der Versetzung
in die zweite Klasse des Soldatenstandes nach den
Bestimmungen der Heerordnung (für Bayern vl.
Note des Kriegs Min v. 16. 4. 78 Nr. 3600 und des
JustizMin v. 4. 5. 78 Nr. 5401; vgl. auch die
Anlage 8 zu §# 36 der bayr. HeerOv. 26. 1. 89).
Auch für diese R ist der Landesherr zuständig.

Gleichermaßen sind der Kaiser und König von
Preußen und die Könige von Sachsen und Würt-
temberg rehabilitationsberechtigt, wenn es sich
um Versetzung in die 2. Klasse des Soldaten-
standes durch ein ihnen unterstehendes Militär-
gericht handelt (uvgl. Anlage 5 zu § 36 der deutschen
HeerO v. 28. 9. 75/22. 11. 88 und Kriegs Min-
Vfg v. 3. 2. 83, sowie die Anlage 11 zu § 48 der
MarineO v. 12. 11. 94).

Arbeitssoldaten vgl. Schlayer in Hue de Grais,
HB der Gesetzgebung, III. 2. Bd. 1904 S 524.
— Das Rehabilitationsrecht nach der französischen

St PO §§ 619ffin Elsaß---Lothringen
steht infolge Rö# v. 9. 6. 71 betreffend die Ver-
einigung Elsaß-Lothringens mit dem deutschen
Reiche auch dem deutschen Kaiser zu.

IV Delegation dem Gnadenrechts 1)

Die Frage, ob das B. Recht von seinem Inha-

ber persönlich ausgeübt werden müsse, ob es also

1) Strafaufschub und Strafaussetzung find auch hier

Ueber die R von

zur" ständigen Uebertragung desselben — vom

Falle der Verhinderung des Staatsoberhauptes
abgesehen — eines Gesetzes bedürfe (so z. B.

Meyer-Anschütz; Rönne, Preuß. Staatsrecht 1,
548; v. Bar 3, 499, höchst widerspruchsvoll), ist
streitig. Ist aber die persönliche Entscheidung
über jedes eingehende Gnadengesuch tatsächlich
unmöglich, ist die gesetzliche Fundierung jeder
einzelnen Delegation untunlich, so muß jener
Ansicht zugestimmt werden, welche die Ueber-
tragung des B. Rechtes im Wege der Delegation
für zulässig erachtet, „wofern das Gesetz einer
solchen Delegation nicht entgegensteht“ (Laband
4, 487; Arndt, Verordnungsrecht des deutschen
Reichs 172; vgl. auch ALR +5 9 Tit. 13 Teil II.
Abw. Pr. Krim.O von 1805 §K 590). Diese Ansicht
entspricht zudem den im Reiche herrschenden
Verhältnissen. Es entfällt daher die Notwendig-
keit, für jeden einzelnen Fall der Delegation die
rechtliche Gültigkeit (vol. Rönne 548) zu prüfen.

Die folgenden Ausführungen sind als beispiels-
weise Aufzählung aufzufassen. Vollständigkeit
war angestrebt. Trotz umfangreichster Nachfor-
schungen und schriftlicher Anfrage bei einer gan-
zen Anzahl hoher Justizbehörden, die in dankens-
wertester Weise das einschlagende Material zur
Verfügung stellten, ist es nicht gelungen, Voll-
ständigkeit zu erreichen.

§#9. Die Delegation im Reiche. Das Kaiserliche
B. Recht hinsichtlich der Aberkennung des Rechts
zum Gewerbebetriebe gegenüber Schiffern und
Steuerleuten (G betr. die Untersuchung von See-
Unfällen v. 27. 7.77 +534) ist dem Reichsamt
des Innern delegiert (Zorn 2, 904). Der
Reichskanzler oder sein Stellvertreter sind
heute zuständig für das früher dem Generalpost-
meister übertragene B. Recht gegenüber in Post-
kontraventions= und Defraudationsfällen gericht-
lich oder durch die Postbehörden (§ 34 ff des PostG
v. 28. 10. 71) erkannten Geldstrafen bis inkl.

30 Mark (vgl. die AE v. 3. 12. 1828, 22. 1.

1829, &amp;1 der V v. 22. 12. 75 und die Allerh. Order
v. 3. 12. 83). In den Kolonien steht das

B. Recht, den Eingeborenen gegenüber, den Gou-
verneuren zutg). Ueber die Delegation in
Elsaß-Lothringen s. § 10 unter IX.

§ 10. Die Delegation in den Bundesstaaten.
I. In Preußen ist dem Justizminister
durch Allerh. KabOv. 6. 9. 1815 und 16. 8. 34

die Befugnis eingeräumt, Strafen wegen unbe-
deutenden und mutwilligen Querulierens (* 442
Anh. z. Allg. Ger O) zu erlassen und zu mildern.
Weiterhin ist er in den Provinzen Hessen-Nassau,
Hannover und Schleswig-Holstein zum Erlaß von
Geldstrafen bis zur Höhe von 30 Mk. ermächtigt,

soweit nicht nach früheren Bestimmungen andere
Behörden zuständig erscheinen (AE v. 19. 12. 66
und 16. 2. 67).— Dem Finanzminister

ist das B. Recht in Zoll= und Steuerkontraven-
tions= und Defraudationssachen durch den AE v.

26. 9. 97 delegiert. Die Suddelegation auf die
Behörden des Finanzressorts regelt sich nach der
AVf v. 6. 10. 97. Innerhalb der verfassungs-

mäßigen Grenzen ist der Finanz Min demnach er-
mächtigt, verwirkte Freiheits-, Geld= und andere
Strafen, einschließlich der Vertretungsverbindlich-

nicht berücksichtigt, ebensowenig die Abolltion lhierüber

Strafvollstreckung, Abolitions.
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keiten, Einziehungen und Wertersatzsummen,so-
wie die Kosten des Verfahrens niederzuschlagen,
zu ermäßigen oder zu mildern und zwar auch
dann, wenn die Strafen und die Kosten durch
gerichtliches rechtskräftiges Erkenntnis auferlegt
sind (AE v. 26.9. 97; weiteres bei Müller, Preuß.

Justiz Verw 2, 1779).
In allen Forstkontraventionsfällen, einschl. der

Forstdiebstähle, kann der Landwirtschafts-
minister Geldstrafen im Betrage bis zu 30 Mk.
ganz oder teilweise erlassen (AE v. 11. 10. 1830;
21. 4. 66; 26. 9. 68 und 15. 12. 80).

Das früher dem Generalpostmeister
delegierte Gnadenrecht ist nach den gegenwärti-
gen Ressortverhältnissen auf den Reichs-
kanzler übergegangen (s. oben 99).— Die von
ihnen selbst erkannten Strafen zu mildern oder
zu erlassen sind die Polizeibehörden be-
fugt (vgl. dazu Zirk. Vfg v. 23. 9. 92; Zirk. Vfg
des MinInn v. 5. 9. 92; Zirk. Vfg v. 28. 2. 95;
weiterhin V'g des Min Inn, der Justiz und für
Handel usw. v. 7. 1.93; endlich V'ig des Min Inn.
v. 7. 3. 94).

II. In Sachsen sind weitgehende Delega-
tionen auf Grund des G, das Verfahren in Ver-
waltungsstrafsachen betreffend v. 8. 3. 79 durch
&amp; 12 der V zur Ausführung dieses Gesetzes (v. 15.
9. 79) getroffen. Darnach ist Delegation und
Subdelegation folgendermaßen geregelt:

Im Geschäftsbereiche des Ministeriums
des Innern sind die Unterbehörden
ermächtigt, Erlaß und Milderung der von ihnen
selbst erkannten Strafen zu bewilligen, soweit
nicht die in der Verordnung ausdrücklich statuier-
ten Ausnahmefälle vorliegen. Für alle anderen
Fälle liegt die Entschließung bei den Kreis-
hauptmannschaften resp. in Brand-
versicherungssachen bei der Brandversi-
cherungskommission.

Im Geschäftsbereiche des Finanzmini-
steriums ist die Zoll= und Steuer-
direktion zur selbständigen Entschließung
über Gnadengesuche ermächtigt hinsichtlich der
„wegen Zuwiderhandlungen gegen die in Sachen
der indirekten Abgaben, einschließlich des Spiel-
kartenstempels, ergangenen Gesetze und Verord-
nungen und wegen der Chaussee-- und Brücken-

geldhinterziehung durch Strafverfügung oder
Strafbescheid festgestellten Strafen“ [Ausnahmen
siehe § 12 der zit. Verordnung B 1 ar bei Beträ-
gen über 30 Mk.; dann unter b und cl. Bei Ver-

gehungen gegen die straßen-, brücken-, strom= und
schiffahrtspolizeilichen Vorschriften steht unter
gleichen Beschränkungen die selbständige Ent-
schließung den Unterbehörden und Kreis-
hauptmannschaften zu. Als Unterbe-
hörden erscheinen in Städten mit revidierter StO
die Stadträte, auf dem platten Lande die
Amtshauptmannschaften. Das Fi-
nanzministerium selbst hat die Ent-
schließung zu treffen in Angelegenheiten der
direkten Steuern (inkl. Erbschaftssteuer), sowie des
Urkunden= und Wechselstempels und in den zur Zu-

ständigkeit des Bergamts gehörenden Bergsachen.
Im Geschäftsbereiche des Ministeriums

des Kultus und öffentlichen Un-
terrichts steht die Entschließung in Gnaden-
sachen dem Min oder dem evangelisch-lutherischen
Landeskonsistorium zu. In Schulstrafssachen ist

Begnadigung

die B. Befugnis gemäß der V des Kultus Min v.
12. 2. 76 den Bezirksschulinspektio-
nen übertragen.

„Im Geschäftsbereiche des Kriegsmini-
steriums sind die Gnadengesuche ohne Aus-
nahme dem Kriegsminister anzuzeigen,
welcher darauf in allen Fällen selbst weitere Ent-
schließung faßt.“

Endlich ist in der seit dem 1. 1. 03 gültigen Ge-
schäftsordnung für die Kgl Sächsischen Justiz-
behörden 3 745, abgeändert durch die Ver-
ordnung, die Bewilligung von Strafaufschub, die
Stundung von Geldstrafen und die Gestattung
von Teilzahlungen bei Geldstrafen betreffend
(v. 5. 1. 10) die Strafvollstreckungs-
behörde ermächtigt, für die Zahlung von
Geldstrafen selbständig auf Ansuchen eine Frist zu
bewilligen oder Raten zahlung zuzulassen (Gesamt-
dauer der Fristen: bis 6 Monate von der Rechts-

kraft des Urteils gerechnet; vgl. auch Verord-
nung 1910 Ziff. III)1). Die weiteren Delegations-
normen sind nicht veröffentlicht.

III. Ueber die Delegation in Bayern ist mir
Genügendes nicht bekannt geworden. Spätere
Veröffentlichung vorhandener Bestimmungen in
einem Nachtrag bleibt vorbehalten.

V. In Württemberg ist die Ausübung
des B.Rechtes dem Justizministerium
übertragen

1. bei Gefängnisstrafe und Festungshaft bis zu
14 Tagen durch Kgl Entschließung v. 4. 6. 69;

2 hinsichtlich sämtlicher Gesuche um gnaden-
weisen Nachlaß oder gnadenweise Stundung von
Gerichtskosten in Strafsachen, ohne Beschränkung
auf den Betrag (Bek v. 7. 3. 06, vgl. mit Bek
v. 4. 6. 92).

Für Nachlaß und Stundung von Sporteln
und Gerichtsgebühren in Zivilsachen und in An-
gelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit ist
zutreffendenfalls auch das Justizministe-
rium zuständig (vgl. Min Bek v. 12. 11. 75;
&amp; 10 der Vollzugs V#g z. Allg. SportelGv. 2. 1.
1900; # 65 der GerichtskostenViginZivilsachen;
#40 der GerichtskostenViginSachen der frei-
willigen Gerichtsbarkeit).

Weiterhin ist allen Ministerien durch
Kgl Entschließung v. 8. 11. 75 das Recht zum
Nachlaß von Geldstrafen und von anderen ihre

Verw betreffenden Schuldigkeiten bis zur Höhe
von 100 Mk. übertragen. Beträgt aber — auch

bei einer zunächst erkannten Geldstrafe unter
100 Mk. —die eventuell erkannte subsidiäre Frei-

heitsstrafe mehr als 14 Tage, so ist das Gesuch
der Allerh. Entschließung zu unterstellen (vgl. die
Bek v. 12. 11. 75).

V. In Baden ist das B. Recht dem Justiz-
ministerium delegiert:

a) für den Nachlaß oder die Milderung gericht-
lich erkannter Geldstrafen (in jeder Höhel), Haft-
und Gefängnisstrafen bis zur Dauer von 6 Wo-

chen. Ebenso für die Umwandlung solcher Haft-
und Gefängnisstrafen in Geldstrafen (Allerh.
Staatsministerialentschließung v. 30. 12. 71);

1) Nicht einsehen konnte ich die VBerordnung, Gna-

dengesuche in Verwaltungsstrafsachen betr. v. 20. 12. 09

und die auf S 192, 193 des Sächs. Wochenblattes für

Berwaltung und Polizei, Jahrgang 1880, abgedruckte

undatierte Justizministerialentscheidung.
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b) hinsichtlich der Aufhebung der Wirkung der
auf Grund des 8 40 RStGB ausgesprochenen
Nebenstrafe der Einziehung (Allerh. Staatsmini-
sterialentschließung v. 13. 9. 09). Außer Uebung
gekommen ist die dem Justizminister
übertragene B. wegen Eigentumsvergehen zu
Freiheitsstrafe Verurteilter, welche die Hälfte der
Strafe erstanden haben, unter der Be-
dingung der Auswanderung. Zu-
gleich konnten diesen die Untersuchungs= und
Straferstehungskosten ohne Rücksicht auf den
Betrag nachgelassen werden (Schriftl. Erl des
JustizMin v. H. 7. 61).

Durch § 8 Abfs 2 der V v. 4. 8. 09, die Herbei-

führung der Vollstreckung gerichtlich erkannter
Geldstrafen betreffend, ist das B. Recht bezüglich
der nach §§ 140, 360 Ziff. 3 RStGGB ausgespro-
chenen Geldstrafen unter gewissen dort näher be-
zeichneten Voraussetzungen sogar den Finanz-
ämtern übertragen worden.

Gemäß Ziff. 3 der Allerh. Staatsministerial-
entschließung v. 25. 5. 81 (Bek des Finanz Min
v. 3. 6. 81) istdie Zoll- und Steuerdirek-
tion gemäß der landesherrl. V v. 22. 3. 38, den
Rekurs zur Gnade in Zoll= und Steuerstrassachen
betreffend, zum Strafnachlaß bis zur Höhe von
300 Mk., außer dem Wert des Konfiskats, ermäch-
tigt. Durch Allerh. Staatsministerialentschließung
v. 24. 1. 06 (Bek d. Finanz Min v. 30. 1. 06) ist
diese Summe bis zu eintausend Mark erhöht.

VI. Für Oldenburg (Fürstentum Birken-
feld) ist z. B. darauf hinzuweisen, daß nach dem
Regl v. 3. 3. 80 §8 bei den Amts= und Schöffen-

gerichten der Amtsrichter, unhbeschadet
der bestehenden gesetzlichen Bestimmungen, ge-
richtlich erkannte Ordnungs-(Disziplinar-) Geld-
strafen erlassen kann, wenn der Betrag die Summe
von 10 Mk. nicht übersteigt. Nach § 9 kann der
gleiche Richter — unbeschadet des § 6 des Ge-

richtskostengesetzes — Kostennachlässe a) bis zu

30 Mk. aus Billigkeit, b) bis zu 50 Mk. bei zweifel-
haftem Recht und Möglichkeit des Vergleichs bei
Eintreten des Erlasses vornehmen. Eine Befri-
stung der Gerichtskostenerstattung durch die Ver-
waltungsbehörden ist möglich (Z für
Verw u. Rechtspflege im Großherzogtum Olden-

burg 7, S 131, 135).
VII. Schwarzburg-Rudolstadt scheint

den Justiz= und Verwaltungsbehör-
den bezüglich der von ihnen in Ausübung der

ihnen zustehenden Ordnungspolizei verhängten
Ordnungsstrafen ein B. Recht eingeräumt zu
haben (vgl. Schwartz §§ 2 und6 in Bibliothek des
öffentl. Rechts hg. v. Scholz und Storck).

VIII. Nicht veröffentlicht sind die Delegations-
bestimmungen in Hessen und scheinbar in
Mecklenburg ((. auch oben zu Sachsen).

Nach den erhaltenen Auskünften ist eine Dele-
gation des Gnadenrechts nicht bekannt in Ham-
burg. Eine Delegation findet nicht statt im
Großherzogtum Sachsen und im Her-
zogtum Braunschweig. Wohl auf B.
i. e. S. zu beschränken. Bezüglich der gnaden-
weisen Beurlaubung von Strafgefangenen vgl.
das Herzogl. Reskript v. 20. 7. 01, I. Abs 2 mit
dem Hinweis auf die Höchste Vsig v. 9. 5. 92
Nr. 3946 (3 f. Rechtspflege 39, 65).

IX. Dagegen sind für Elsaß-Lothringen
noch einige Delegationsfälle des Gnadenrechts

mitzuteilen. Teilweise Delegationen sind erfolgt
auf Grund des R v. 4. 7. 79 5 1, wonach der

Kaiser landesherrliche Befugnisse, die ihm kraft
der Ausübung der Staatsgewalt in Elsaß-Loth=
ringen zustehen, einem Statthalter über-
tragen kann. In dieser Hinsicht ist, nachdem früher
schon solche VV unter dem 23.7.79, dem 28. 9. 85
und dem 5. 11. 94 ergangen waren, anzuführen

die Allerh. V. 23. 11.07. Hiernach (Ziff. 2) steht
dem Statthalter die Befugnis zum Erlasse
von Geldstrafen und sonstigen Vermögensstrafen
oder Vermögensnachteilen zu, welche durch ge-

richtliche Entscheidung oder im Verwaltungswege
verhängt sind, und die Befugnis zur Gewährung
von Rehabilitation.

Nach dem G v. 24. 7. 07 § 60 ist das Mini-
sterium befugt, Geldstrafen, die im Verwal-
tungsstrafverfahren rechtskräftig verhängt wor-
den sind, nebst Vertretungsverbindlichkeiten usw.,
sowie die Kosten des Verfahrens zu erlassen oder
zu ermäßigen. In bestimmt festzusetzenden Gren-
zen kann das Min diese Befugnisse den ihm un-

terstellten Behörden und Beamten
übertragen.

V. Grundlinien des Verfahrens

Vollständigkeit ist nicht erstrebt, da sie im Rah-
men dieses Beitrages unmöglich ist: soweit nicht
die einzelnen Verordnungen, Erlasse usw. aus-
drücklich angeführt sind, finden sie sich größten-
teils in den am Schlusse des Artikels angeführten

Quellensammlungen.
5#11. Begnadigungsbverfahren.
a) Das Begnadigungsgesuch und

dee Begnadigungsvorschlag ex of-
icio.

1. Zu einem Gnaden gesuch legitimiert ist
wie der Verurteilte so auch jeder Dritte (vgl.
Braunschweig. Reskript v. 20. 7. 01). Württem-
berg nennt ausdrücklich den Verurteilten, jeden
von ihm Beauftragten, dessen Verwandte, Ver-
schwägerte gerader Linie und dessen Vormund
(Kgl V v. 25. 9. 79).

Begnadigungs vorschläge von Amts wegen
kennt die preuß. Justiz Verw in Auswanderungs-
sachen (Zirk. Vg v. 5. 7. 68 und 8. 2. 94; Müller
S 1790/91). Für Bayern sind zu vergleichen die
JustizMinErl. v. 16 4. 58 und Febr. 1907 (nach

Bretzfeld). Hessen schreibt den Strafvollstrek-
kungsbehörden, sowie unter bestimmten Um-
ständen den Strafanstaltsbehörden die Prüfung
einer etwaigen Veranlassung eines Gnaden-
gesuches in weitem Umfang vor. So für alle jene,
auf welche die Bestimmungen des StEG über
vorläufige Entlassung keine Anwendung finden:
nach Erstehung von 34, unter Umständen schon
nach Erstehung der Hälfte der Strasfzeit vor (Afg
an die Oberstaatsanwälte v. 21. 1. 91; MinfPg
v. 22. 6. 91; vgl. auch Vsig v. 19. 5. 06). Diese
Vorschriften waren durch die Ueberfüllung der

hessischen Strafanstalten veranlaßt. Diese ist
durch Neubauten behoben. Immerhin herrscht
infolge dieser Normen ein Zustand, der dem-

jenigen entspricht, welcher bei unbestimmtem
Strafurteil mit Fixierung der Maximalstrafgrenze
eintreten würde.

Die Vorlegung der Verurteilungen zur
Todesstrase zwecks Ermöglichung einer eventuellen
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B. ist in 8 485 StPO vorgeschrieben (eine Pa-
rallele hierzu s. im Preuß. Disz.Gv. 21. 7. 52
#+47). Weitergehend bestimmt Württemberg, daß
in schweren Fällen das Gericht zu beraten habe,
ob Gründe zur B. vorliegen. Ebenso bei Ver-
urteilung zum Tode und anderen dem König von
Amts wegen zur Ausübung des Gnadenrechts vor-

zulegenden Urteilen. Die Acußerung ist unver-
züglich — in Hessen innerhalb dreier Tage — dem

Justiz Min vorzulegen (Württemberg: VlI + 97,
AÄGz. StPOas, 84 Absa der KglV v. 25. 8. 79,
Vfg v. 7. 6. 80, Erl v. 10. 6. 90; Hessen: AGz.
StPPO v. 14. 6. 798 56).

2. Die Form des Begnadigungs-
gesuchs ist regelmäßig: schriftlich oder zu Pro-
tokoll (so ausdrücklich: Sachsen und Württemberg;
vgl. weiterhin Bayern, Preußen [Reskr. v. 31.
16. 34] und Hessen: MinVfg v. 22. 6. 91).

3. Dem Verurteilten kann zur Stellung des

Gesuchs eine Frist gewährt werden (Sachsen,
Württemberg eine Woche).

b) Einzureichen ist das Gesuch bei
dem Landesherrn, dem Ministerium oder der
Strafvollstreckungsbehörde im Großherzogtum
Sachsenz; bei der Allerh. Geheimkanzlei, dem Justiz-
Min, der Staats-, der Amtsanwaltschaft, dem
Amtsgericht und in den Strafanstalten an die zu-

ständige Behörde nach bayr. Recht. Sachsen nennt
als zuständig den Landesherrn, die Strafvoll-
streckungsbehörde und den Strafanstaltsdirektor.
Letzterer ist auch in Hessen unter Umständen
(MinVfg v. 22. 6. 91) und in Preußen (arg.
AVf v. 6. 5. 36) zuständig. Die klar ausgebildeten
Normen Württembergs lauten dahin: Je nach
dem in 1. Instanz urteilenden Gericht ist das
B. Gesuch dem Amtsrichter, der Staatsanwalt-
schaft beim Landgericht, in Ordnungs= und Dis-
ziplinarsachen bei der Behörde, bei der der Be-
amte in Dienst ist oder welche die Strafverfügung
erlassen hat, nach Beginn des Strafvollzuges beim
Vorstand der Strafanstalt einzureichen. In
bestimmten Fällen bei Steuerbehörden; vgl. Vfg.
v. 7. 11. 81. — Immediatgesuche um Erlaß usw.

polizeilicher durch Vsg festgesetzter Strafen sind
in Preußen an den Reg Präsidenten und in Berlin
an den Polizeipräsidenten zu richten.

c) Die Wirkung der Einreichung
des Gesuchs. Diese Wirkung erscheint prin-
zipiell als Hemmung der Strafvollstreckung in
Oldenburg (Regl v. 3. 3. 80) beim ersten Gesuch,
weiterhin in Bayern, in Elsaß-Lothringen (Min Vfg
v. 22. 8. 05) und Württemberg (a 9 A# z. St PO).

Württemberg statuiert von diesem Prinzip einige
Ausnahmen, falls die Vollstreckung noch nicht
begonnen hat: a) wenn der Verurteilte mit der

Vollstreckung einverstanden ist, ausgenommen jene
Fälle, in denen infolge der Kürze der Strafe die
B. vereitelt würde, b) wenn ein Vorschlag ex
officio oder c) ein Gesuch um B. schon abgewiesen
worden waren und keine neuen Umstände aufge-

treten sind, d4) wenn die sofortige Vollstreckung
zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung
nötig ist. Bei einer Verurteilung zum Tode ist
der Aufschub gesetzlich fundiert. Er findet nach
sächsischem Recht nicht statt, wenn schon bei Ge-
legenheit eines früheren Gesuchs angeordnet war,
ein späteres nicht mehr anzuzeigen (für Preußen
vgl. AE v. 15. 10. 1810 und 31. 1. 36).

Prinzipiell gegen einen Aufschub der Straf-

— — — — —
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vollstreckung infolge des B. Gesuchs sind Preußen
(Allerh. Order v. 29. 8. 38; gültig für die Pro-
vinzen, in denen die KrimOv. 11. 12. 1805 in

Anwendung) und Sachsen. Sachsen macht jedoch
eine Ausnahme bei dem ersten Gnadengesuch
— nicht bei späteren, infolge Abweisung des ersten
gestellten — auf Antrag des Verurteilten oder

seines gesetzlichen Vertreters. Das alles bei noch
nicht begonnener Strafvollstreckung; die einmal
begonnene Vollstreckung ist nie auszusetzen.

Preußen sieht von dem oben festgestellten Prin-
zip ab und nimmt von der Vollstreckung bis zur

Entschließung über das Gnadengesuch Abstand,
wenn andernfalls für den Verurteilten ein un-

einbringlicher Schaden an der Ehre entstünde
(loc. cit.). Ebenso, wenn so erhebliche Gründe für
die B. vorliegen, daß diese zu erwarten ist. End-
lich auch dann, wenn vom König auf ein erstes
B.Gesuch Bericht verlangt wird, bevor die
Strafvollstreckung begonnen (AE v. 16. 3. 78).
Analog: Elsaß--Lothringen (Vig des RJmtes
v. 9. 4. 78) und Braunschweig (Reskr. v. 20. 7.
01 ad II. 7 a und b). Braunschweig bestimmt

weiter in solchem Falle ausdrücklich, daß Vor-
führungs= und Haftbefehle, soweit als möglich,
zurückzunchmen sind.

Für die neuen Landesteile in Preußen gelten
die Vorschriften der A#f v. 22. 8. 67, 14. 7. 68.

Ergänzend fixiert die Zirk. Vig# v. 15. 10. 94 das
Grundprinzip mit einer Ausnahme für den Fall,
daß die Strafe so kurz wäre, daß ohne Unterbre-
chung des Vollzuges die Strafe vor der B. schon
vollständig verbüßt sein würde (für Hessen vgl.
Reg Bl Nr. 30 von 1897 und Al Nr. 20 von 1897).

)Die Instruktion der Begnadi-
gungsgesuche erfolgt in der Regel durch die
Strafvollstreckungsbehörde (Braunschweig, Restr.
v. 20. 7. 01; Hessen: Sachsen; Pr. A#f v. 14. 8.
79). Dasselbe bestimmt Oldenburg (Regl v.
3. 3. 80 5.2) hinsichtlich des strafvollstreckenden
Amtsrichters, Bayern und Hessen in Schöffen-
gerichtssachen für den Amtsanwalt, Bayern in
Landgerichtsstrafsachen für den Staatsanwalt.
In Forstrügesachen ist in Bayern der Amtsrichter
zuständig, von welchem dann die Angelegenheit
an den Staatsanwalt geleitet wird. In Ham-
burg wirkt dagegen die Staatsanwaltschaft bei
der Bearbeitung von Gnadengesuchen nicht mit;
ihr werden diese auch nicht zur Prüfung und
weiteren Veranlassung zugestellt. Nur ganz ver-
einzelt wird eine gutachtliche Aeußerung von ihr
eingeholt.

Gesuche um Wiederverleihung der bürger-
lichen Ehrenrechte sind in Preußen vom Re-
gierungspräsidenten zu bearbeiten (vgl. AE v. 30.
12. 52; Zirk. Vig Min Inn v. 18. 1. 53 A#f v.
—. 3. 53 unten i). Für Württemberg vgl. Schr.
v. 9. 5. 04 (Kgl V v. 13. 3. 1818). Für Bayern

vgl. Riß in Seufferts Blätter f. Rechtsanwen-
dung 1904, 535.

In gewissen Zoll- und Steuer kontraven-
tionssachen gehen die B. Gesuche in Preußen an
die Gerichte und mit deren Gutachten an den

Provinzialsteuerdirektor (Preuß. Reskr. v. 18. 8.
37). Vgl. hinsichtlich der Instruktion von seiten
der Gerichte bei Immediatgesuchen auch das
Preuß. Reskr. v. 31. 10. 34.

e) Die Mitwirkung (Berichterstat-
tung) des Oberstaatsan walts ist nur
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nötig, wenn sie der Minister verlangt (Pr. AVf
v. 14. 8. 79). Anders aber bei Todesurteilen.

Hier wird das Gesuch vom Staatsanwalt dem
Oberstaatsanwalt übergeben, der es mit even-

tueller Beurteilung weitergibt (ebenda). Ebenso
bei Befürwortung eines Gnadengesuches einer in
Haft befindlichen Person (Preuß. Zirk. Vfg v.
27. 10. 53, Reskr. v. 21. 1. 82). .

VsuhörensindbeiSchliifsigi
machung über das Gesuch außer schon
weiter oben genannten Behörden nach preu-
Hhischem Recht: Die Saatsanwaltschaft bei dem
Gerichte, welches das rechtskräftige Urteil erlassen
hatte, falls diese im Einzelfall nicht Strafvoll-=
streckungsbehörde ist und nach württembergischen
Recht bestimmte Gerichte, welche in der Sache
erkannt hatten. (Preuß. Auf v. 21. 5. 87; vgl.
auch Pr. Zirk. Vfg v. 2. 5. 95; Württemberg:
Bohn 797). Interessant sind die Normen Braun-
schweigs (Restkr. v. 20. 7. 01), daß bei Gnaden-

esuchen in Privatklagesachen und bei Verurtei-
ungen wegen Beleidigung nach öffentlicher Klage

der Beleidigte soweit tunlich zu hören sei; bei
einer Verurteilung aus § 196 St GB der antrag-
stellende Vorgesetzte, ebenso bei Erheblichkeit auch
in andern Fällen der Geschädigte, eventuell eine
weitere berührte Behörde und bei Post= und
Portodefraudationen die Postbehörde. Endlich
soll der Verurteilte selbst gehört werden, falls
das Gesuch von einem Dritten eingereicht ist, aus-
genommen wenn dies der bevollmächtigte Ver-

teidiger ist. Die letzte Vorschrift enthält auch das
Recht Württembergs (Kgl V v. 1879 5 1), aus-
genommen wenn der Gesuchsteller der Vater oder

Vormund eines noch nicht 16 Jahre alten Ver-
urteilten ist. Bei Gnadengesuchen von Strafge-
fangenen ist der Hausgeistliche (Wttbg. Erl v. 22.
12. 56), bei Gesuchen in Gefällsachen eventuell
der Finanz Min zu hören (Wttbg. Note v. ö.4. 80).

Die Weitergabe von der instruieren-
den Behörde erfolgt regelmäßig an den In-
stizminister (so Preußen: A##f v. 14. 8. 79,
Braunschweig, Sachsen [GO §## 778, abgeändert
durch V v. 5. 1. 10), Württemberg, Oldenburg
(Regl v. 3. 3. 80 5W 5) u. a. a.). In Elsaß-Lothrin---

gen scheint die V'g des Generalprokurators zu
olmar v. 10. 12. 71, nach welcher in allen

Gnadensachen, in welchen Bericht erstattet wird,
dieser an das Reichskanzleramt zu richten, jedoch
dem Generalprokurator einzureichen ist, natür-
lich ausgenommen die oben in §5 10 IX genannten
Fälle, noch in Kraft zu sein. Daß unter Um-
ständen das Gesuch direkt an das Geheime Zivil-
Kabinett des Kaisers und Königs zu leiten ist, sagt
die Preuß. Zirk. Vfg v. 27. 10. 53 (vgl. auch Restr.
v. 21. 1. 82).

b) Ueber Berichterstattung unter Beilegung von
Urteilsabschriften, Aktenauszügen, Untersuchungs-
und anderen Akten bestehen die verschiedensten
und detailliertesten Vorschriften. Vgl. für Preu-
ßen: A#f v. 14. 8.79; A#f v. 21. 11. 98; Müller,
Preuß. Justiz Verw S 1791 ff. — Ueber Art und
Form der Berichte: AV' v. 11. 6. 31; Reskr. v.
17. 11.35; A#f. v. 6. 12. 51; Zirk. Vfg v. 1. 5. 90;

Zirk. Vfg v. 13. 5. 85; Zirk. V#g v. 28. 4. 87;
A##f v. 23. 12.78; Miller, loc. cit. 1788 ff. Vgl.
endlich die A#f v. 3. 4. 02. Für Württemberg
vgl. Bohn S 796, 797 (Afg v. 27. 10. 91 und

3. 3. 80 5 2; für Elsaß-Lothringen: die Vsig des
Generalprokurators zu Colmar v. 10. 12. 71 und

30. 10. 73 nebst der Min fg v. 5. 6. 82.

i) Die Entscheidung über das Ge-
such erfolgt im Großherzogtum Sachsen auf
Vortrag eines Ministerialreferenten; bei Ver-
urteilungen zur Todesstrafe auf Vortrag des
Gesamtministeriums. Der Immediatbericht wird
in Preußen in Sachen der Wiederverleihung der
Ehrenrechte von den Ministern der Justiz und des

Innern gemeinschaftlich erstattet (uvgl. dazu oben
unter d). In Hamburg sind Gnadensachen in
einer Plenarsitzung des Senats vorzutragen
und zu erledigen, wenn auf Todesstrafe erkannt
ist (+ 2 Ziff. 3 Nr. 4 des revid. Gesetzes über die
Organisation der Verw v. 2. 11. 96). Die Ent-
scheidung ist dem Bittsteller zu eröffnen durch die
Strafvollstreckungsbehörde, bei Strafgefangenen
(in Sachsen) durch den Anstaltsdirektor. Der
Strafregisterbehörde ist von der B. Mitteilung zu
machen zwecks Eintragung im Register (Bayern:
IJMBek v. 23. 4. 07; Preußen: Vig v. 5. 2. 07).

kt) Erneuerung des Begnadi-
gungsgesuches. Ueber den Mangel der
aufschiebenden Wirkung eines 2. usw. Gesuches
vgl. oben unter c.

Hier ist nur auf die sächsische Bestimmung hin-
zuweisen: „Zur Anbringung eines 2. oder wieder-
holten Gesuches darf der Gefangene erst nach Ab-
lauf der Hälfte seiner Strafe und mit besonderer
Genehmigung des Direktors zugelassen werden;
es müßte denn vomJustiz Min bei der Heraus-

gabe der Entschließung auf das frühere Gesuch
etwas anderes bestimmt worden sein.“

1) Besondere Verfahrensarten.
Für B. Gesuche von Strafgefangenen, an denen
der Geschäftsbereich der Militärverwal-
tung beteiligt ist, gelten die Bestimmungen:
1. Gesuche militärgerichtlich Verurteilter, deren
Strafe durch Justizbehörden (5 15 Abs 3 MStGB)
vollstreckt wird, werden durch den Gefängnisvor-
steher an den Präsidenten des Reichsmilitärge-
richts geleitet: 2. Gesuche der durch bürgerliche
Gerichte Verurteilten, welche ihre Strafe in Mili-
tärstrafanstalten verbüßen (§§S8 2, 4, 7 MteEG#O),
sind an die ersten Staatsanwälte zu leiten
(Preußen: A#f v. 31. 7. 00 und 4. 2. 08). Ana-

loge Bestimmungen bestehen für Bayern (IMek
v. 29. 11. 02), Württemberg (Min Bfg v. 30. 9.

0, Ert v. 6. 7. 84), Elsaß-Lothringen (Vfg v. 20.
12. 02).

Hinsichtlich der B. Gesuche der der Militär-
gerichtsbarkeit unterstellten Personen: 1. bei Zu-
widerhandlung gegen Finanz-= und Polizei= usw.
Gesetze und 2. bei polizeilichen Strafverfügungen
und bei Strafbescheiden vgl. die Württbg. Kgl V v.
1879 54 3 Ziff. 4, à und b; weiterhin die Württbg.
Kal V v. 3. 4. 35, betr. das bei B. Gesuchen zu be-

achtende Verfahren.
5 12. Verfahren bei der Nehabilitation. Die

geltenden Bestimmungen sind wenig zahlreich.
Nach dem Bayrischen G v. 10. 7. 61, die

Aufhebung der Straffolgen betreffend (vgl. auch
à 3 Ziff. 8 bayr. AS# z. St PO von 1879) und der

AusführungsVdazu v. 4. 9. 61 sind Gesuche um
Wiedereinsetzung in lobenslänglich oder zeitig
(dazu Bek v. 1. 12. 73 mit Hinweis auf die Allerh.
Entschließung v. 28. 11. 73) verlorene bürgerliche

Erl v. 13. 2. 64). Bgl. für Oldenburg Regl v. ] und politische Rechte bei dem König oder dem
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Oberstaatsanwalte bei dem Oberlandesgerichte,
in dessen Bezirk der Verurteilte wohnt, einzu-
reichen. Von diesem letzteren sind die er-
forderlichen Erhebungen (Delikt, Leumund
des Verurteilten, Führung usw.) vorzunehmen
und „über das Gesuch in geheimer Sitzung eines
aus 5 Mitgliedern bestehenden Senates Antrag
zu stellen". Der Senat gibt sein Gutachten
ab, welches der Oberstaatsanwalt an den Ju-
stizminister leitet. Die Entscheidung trifft
der König. Die Genehmigung des Gesuchs ist
dem Verurteilten durch das Gericht des Wohn-
sitzes mitzuteilen. Abschriften des Restriptes gehen
an das Oberlandesgericht und die betreffende Re-

gierung. Erneuerung eines abgewiesenen
Gesuchs ist erst nach 3 Jahren, von der Abweisung
an gerechnet, zulässig.

Nach der deutschen und bayerischen Heer-
ordnung (s. die Zitate oben §&amp; 6 am Ende)
gehen die RVorschläge für Mannschaften des
Beurlaubtenstandes im Reich von den Bezirks-
kommandos an die Kommandos der vorgesetzten

Brigaden bezw. Landwehrinspektionen, von diesen
an die Generalkommandos, in Bayern von den

Bezirkskommandos an die vorgesetzten Infanterie-
brigaden. Bezüglich der Marine siehe Ziff. 4
Abs 1 der RVorschriften für die Marine. Bei
den Vorschlägen für Mannschaften des aktiven
Dienststandes sind im Heer die Bestimmungen
der Anlage zur Heerordnung sinngemäß anzu-
wenden. Für die Marine existieren ausdrückliche
Vorschriften (vgl. Ziff. 3 der RVorschriften für
die Marine, Anlage 11 zu § 48 der MarineO
v. 12. 11. 94; Delaquis, Rehab. im Strafrecht,
94 Anm. 3).

Den Vorschlägen sind Führungszeugnisse und
die Befürwortung der Kameraden beizufügen.
Die letztere ist bei Gelegenheit der Kontrollver-
sammlungen oder Uebungen aufzunehmen und
von dem Bezirks= bezw. Kontrolloffizier oder
deren Stellvertreter, einem Bezirksfeldwebel, 2
Unteroffizieren und 2 Reservisten oder Wehr-
leuten zu unterschreiben. Endlich ist ein Zeugnis
über die dienstliche Führung des Rehabilitanden
von dem Bezirkskommando auszustellen.

Die Vorschlagslisten sind im Reich von den
Generalkommandos Allerhöchsten Orts, in Bayern
von dem Divisionskommandeur dem KriegMi-
nisterium vorzulegen.

Drei Rehabilitierungen sind im Reich und in
Bayern möglich: die erste ein Jahr nach Verbüßung
der Strafe, wenn diese neben der Versetzung auf
Geld lautet; „im übrigen erst nach Ablauf eines
der Hälfte der verbüßten Strafzeit gleichkommen-
den Zeitabschnittes, jedoch nicht vor Ablauf eines
Jahres seit Verbüßung der Strafe und nicht be-
vor der Verurteilte die bürgerlichen Ehrenrechte

wieder erlangt hat“. „Die zweite Rehabilitation
darf nie vor Ablauf zweier Jahre nach verbüßter
Strafe nachgesucht werden“, „die dritte überhaupt
nur ausnahmsweise unter ganz besonders dringen-
den Umständen und keineswegs vor Ablauf dreier

Jahre nach verbüßter Strafe“ (Aus: Delaquis,
Die Rehabilitation im Strafrecht 93). Vgl. auch
u. a. Prcuß. Erl v. 1. 9. 69 und AUfg des Kriegs-

Min v. 21. 9. 69; Zirk. Uig des Min Inn v. 28. 5.

1839; Note des württbg. Min Inn v. 3. 10. 02.
5*13. VI. Begnadigungsstatistik. Eine um-

fassende Statistik fehlt sowohl für das

Begnadigung

Reich wie für die Bundesstaaten. Teilstatistiken
existieren z. B. für Preußen in der Statistik
der Strafanstalten p. p. unter demMin Inn.
In Württemberg ist dem Könige am
1. April jedes Jahres ein Verzeichnis der vom
Justiz Min bewilligten Nachlässe an Geldstrafen
vorzulegen (Kgl Dekret v. 9. 1. 1807 und 20. 2.

1829, sowie V'ig v. 16. 7. 34). Analoge Bestim-
mungen existieren für Württemberg hinsichtlich
der Nachlässe an Sporteln, Gerichtsgebühren und
Gerichtskosten (vgl. Beschl v. 24. 5. 92).

Periodische Uebersichten der auf Zolldelikte
bezüglichen Straferlasse werden auf Verlangen
dem Bundesrate mitgeteilt. — Diese und

andere Zusammenstellungen, wie sie z. B. in den
„statistischen Nachweisungen über die allgemei-
nen Strafanstalten des Königreichs Sachsen“
vorkommen, legen den Wunsch nach einer um-
fassenden Statistik der B. in Reich und Einzel-
staaten besonders nahe.

QOuellenwerke: Die Preußische Justizverwaltung,

herausg. v. H. Müller, 2 Bde.“', 1901; Die Behandlung

der Strafsachen bei den bayr. Justizbehörden von Friedr.

Bretzfeld, 1909; Geschäftsordnung für die Kol. Säch-

sischen Justizbehörden, in Kraft seit dem 1. 1. 03; Die

Württembergische Justizverwaltung, herausgeg. von Karl

Bohn, 1906. — Die Fülle des weiteren benutzten Ma-

terials entzieht sich der Wiedergabe.

KLiteratur: Allgemein sei hingewiesen auf die Lehr-

und Handbücher des Staatsrechts (insbes. von Laband,

Mener-Anschütz, Rönne und Zorn) und des Berwaltungs-

rechts (vor allem von Georg Meyer), sowie des Straf-

und Strafprozeßrechts. Zu vergleichen sind auch die Rechts-

lexika und die Kommentare zur St P. Unter den Mono--

graphien sind hervorzuheben: Plochmann, Das B.

Recht, 1845: Lueder, Das Souveränitätsrecht der B.,

1860; v. Arnold, Umfang und Anwendung des B.

Rechtes, 1860; Loeb, Das B. Recht 1881; Elsas,
Ueber das B.Recht, 1888; H. Seuffert, Art. „Be-

gnadigung" in der 1. Aufl. dieses Wörterbuchs; David-

sohn, DasB. Recht, 1903; Delaquis, Die Reha-
bilitation Verurteilter, 1906; Delaguis, Die Rohabili-

tation im Strafrecht, 1907. Delagnis.

B. Bedingte Begnadigung

#5 1. Begriff. 5 2. Geschichtliches: Zusammenhang mit

der Fürsorgeerziehung. # 3. Gestaltung und Voraussetzun-

gen. 1 4. Ergebnisse der Anwendung (Statistisches). 15.

Kritik und legislativer Ausblick. Der Vorentwurf zu einem

deutschen Strafgesetzbuch.

# 1. Begriff der bedingten Begnadigung.
Das Wesen der b. B. besteht darin, daß die
Vollstreckung einer rechtskräftig auferlegten Frei-
heitsstrafe im Justizverwaltungswege ausgesetzt
wird mit Aussicht auf künftige B. im Falle des
Wohlverhaltens des meist jugendlichen Verur-
teilten während einer ihm bestimmten Probe-
frist: Bei guter Führung wird die Strafe im
Gnadenwege nach Ablauf der Probefrist erlassen,
bei nicht guter Führung nachträglich — gegebenen-
falls bereits vor Ablauf der Probefrist — vollstreckt.

MWährend die ordentliche B. eine Ausnahme bildet
und ferner nur verhältnismäßig selten den gänz-
lichen Erlaß der Strafe bedeutet, vielmehr regel-

mäßig lediglich die Herabsetzung der erkannten
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Strafe oder ihre Umwandlung in eine andere
Strafart (Hauptfall: Umwandlung der Gefäng-
nisstrafe in Geldstrafe) bewirkt, ist die b. B. wenig-
stens gewissen Personenklassen gegenüber und unter
besonderen Voraussetzungen (s. § 3) die Regel ge-
worden und bedeutet sie, falls sich der Verurteilte
während der Probefrist bewährt hat, mit verschwin-
denden Ausnahmen den gänzlichen Erlaß der Strafe.

§s# 2. Geschichtliches: Zusammenhang mit der
Fürsorgeerziehung. Der Gedanke der b. B. taucht
in Preußen zuerst in Verbindung mit dem Zwangs-
erziehungs= (Fürsorgeerziehung-)Wesen (1825,
1847) auf und auch heute noch besteht neben der
eigentlichen b. B. eine Strafaussetzung mit Rück-
sicht auf eine eingeleitete Fürsorgcerziehung unter
Vorbehalt künftigen Straferlasses bei guter Füh-
rung des Fürsorgezöglings. Der Schwerpunkt
der bezüglichen A#f vom 16. 9. 82 (IM Bl 288)
und 1. 9. 09 (JIM#I 259) liegt darin, daß eine
Gefährdung des Erfolges der Erziehung (meist
Anstaltserziehung) durch die Vollstreckung gericht-
lich verhängter Freiheitsstrafen während der
Dauer der Fürsorgeerziehung vermieden wer-

den soll. Die Vollstreckungsbehörde hat in
jedeim Falle zu prüfen, ob die Aussetzung der
Strafe mit Aussicht auf künftige B. als die für den
Verurteilten günstigere Maßregel zu erwirken ist
oder nur die Aussetzung der Strafe mit Rücksicht

auf die schwebende Fürsorgeerziehung, ohne daß
dem Verurteilten ein künftiger Gnadenerweis in
Aussicht gestellt wird; wenn auch nach Ablauf der
Fürsorgeerziehung im Falle guter Führung tatsäch-
lich die Strafe im Gnadenwege erlassen zu werden
pflegt, mithin im praktischen Enderfolge ein Unter-
schied zwischen beiden Arten der Strafaussetzung
nicht besteht. [UFürsorgeerziehung.]

Die eigentliche b. B. ist erwachsen aus dem
Kampf gegen die namentlich dem Jugendlichen
gegenüber als unzureichend, ja verderblich emp-
fundene kurzzeitige Freiheitsstrafe und aus dem
Bedürfnis eines Ersatzmittels dafür. Mit diesem
negativen Momente verband sich der positive Ge-
danke einer Motivierung des Verurteilten zum
Wohlverhalten durch die — als Damoklesschwert

gedachte — Aussicht auf Vollzug oder Erlaß der
Strafe. Während hieraus im Auslande überwie-

gend die gesetzlich eingeführte bedingte Verurteilung
d. h. die durch gerichtlichen Spruch erfolgendeAus-
setzung der Strafvollstreckung oder auch des Strafur--
teils mit dem nach Ablauf der Bewährungefrist
von Rechts wegen eintretenden Straferlaß hervor-

ging, führte der in Deutschland auf dem Boden
der Vergeltungsidee erwachsene Widerstand gegen
die „richterliche Begnadigung" zu der Kompromiß-

sorm der im Wege der Verordnung in den dent-chen Bundesstaaten mit Ausnahme von Mecklen-
burg-Strelitz, Reuß ä. L. und Reuß j. L. 1895 und
1896 eingeführten, in ihren Grundzügen bereits
oben gekennzeichneten b. B. (Sachsen 25. 3. 95,
Hessen 29. 6. 95, Preußen AE v. 23. 10. 1895, —

IlBl 348 — Bayern 15. 0. 96, Württemberg
24. 2. 96.)
 #3. Gestaltung und Voraussetzungen der be-

dingten Begnadigung im einzelnen. Der den Vor-
schriften über den „bedingten Strafaufschub“ —

dieser von den Denkschriften des Reichs-Justiz-
amts gebrauchte Ausdruck entspricht der Sache
mehr als der landläufige Name „bedingte Begna-
digung“ — in den beteiligten Bundesstaaten

v. Stengel-Fleischmann, Wörterbuch 2. Aufl. I.

gemeinsame Grundgedanke ist in der zur Ausfüh-
rung des AE v. 23. 10. 95 erlassenen Rundverfü-
gung des Preuß. Justizministers v. 19. 11.195 und

12.4.06 betreffend die Handhabung der b. B. dahin
ausgedrückt, daß im allgemeinen der Wohltat desbe-
dingten Strafaufschubes mit Aussicht auf künftige
B. nur solche Verurteilte teilhaftig werden sollen,
die nicht durch Verdorbenheit und
verbrecherische Neigungen, son-
dern mehr durch Leichtsinn, Unbe-
sonnenheit, Unerfahrenheit oder
infolge Verführung zu dem von ihnen
begangenen Fehltritte veranlaßt sind (also im
wesentlichen diejenigen Personen, welche die neue
Strafrechtsschule als „Augenblicksdelinquenten“
den „Zustandeverbrechern“ gegenüberstellt), und
zwar, sofern sie die Hoffnung auf künftiges Wohl-
verhalten, insbesondere auch im Hinblick auf die
Verhältnisse, in denen sie während der Probezeit
zu leben haben werden, rechtfertigen. Entspre-
chend der ursprünglichen Eigenschaft der b. B.
als Surrogat der Freiheitsstrafe beschränkt sich
die Maßregel überall auf Freiheitsstrasen, jedoch
mit Einschluß derjenigen, welche an die Stelle
einer nicht beizutreibenden Geldstrafe treten.
Eine besondere Ueberwachung des Verurteilten
während der Probezeit kennt die deutsche b. B.
im Gegensatz zum amerikanisch-englischen Pro-
bation-System nicht 1), wenn auch, insbesondere
in Preußen, mitunter die privaten Fürsorge-Ver-
eine von der Strafvollstreckungsbehörde angegan-

gen werden, sich des jugendlichen Verurteilten
während der Probezeit anzunehmen. Die deutsche
b. B. befindet sich mit der Ablehnung einer eigent-
lichen Ueberwachung in Uebereinstimmung mit der
einschlägigen belgisch-französischen Gesetzgebung.
Von dieser weicht sie auf der anderen Seite inso-
feren ab, als sie nicht zum Maßstabe der Bewäh-
rung während der Probefrist schablonenhaft den
Umstand erhebt, ob der Verurteilte wiederum
eine Verbrechens= oder Vergehensstrafe erlcidet,
sondern ebenso wie das amerikanisch-englische
System auf sein gesamtes Verhalten abstellt. In
praxi spielen allerdings die Fälle, in denen die Ver-
günstigung aus einem anderen Grunde als einer
abermaligen Begehung eines Delikts entfällt, eine
nur geringe Rolle. Im übrigen bestand und be-
steht noch heute eine nicht unerhebliche Verschieden-
heit in der Regelung der einzelnen Voraussetzun-
gen für die Anwendung der b. B. Im Interesse
einer gleichmäßigen Handhabung sind unter Ver-
mittelung des RJ#zwischen den Reg der beteilig-
ten Bundesstaaten folgende, seit dem 1. 1. 03 zur

Anwendung gelangende Grundsätze, die, wie nicht
zu verkennen, der einzelstaatlichen Regelung noch
genug Spielraum lassen, vereinbart worden:

1. Von dem bedingten Strafaufschube soll vor-

zugsweise zu Gunsten solcher Verurteilten Ge-
brauch gemacht werden, welche zur Zeit der Tat
das 18. Lebensjahr nicht vollendet hatten. 2. Ge-

genüber Personen, die früher bereits zu Freiheits-
strafe verurteilt sind und die Strafe ganz oder teil-
weise verbüßt haben, soll der bedingte Strafauf-
schub nur in besonderen Fällen Platz greifen.

1) Nur in Bremen (Verfügung des Senats vom

7. 8. 00) hat vie Vollstreckungebehörde alljährlich von

der Polizcibehörde des Aufenthaltsorts des Verurteilten

Auskunft über dessen Führung einzuziehen.

25
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3. Die Höhe der erkannten Freiheitsstrafe soll die
Gewährung des bedingten Strafaufschubes nicht
grundsätzlich ausschließen. 4. Ueber die Bewilli-
gung des bedingten Strafaufschubes ist eine Aeu-
ßerung des erkennenden Gerichts herbeizuführen.
5. Die Bewährungsfrist soll auf weniger als die
Dauer der Verjährungsfrist, und zwar bei Strafen,
die in zwei Jahren verjähren, mindestens auf ein
Jahr, bei Strafen, die einer längeren Verjährung
unterliegen, auf mindestens zwei Jahre bemessen
werden. Die Handhabung der b. B. in Preußen
im Rahmen dieser Grundsätze gestaltet sich — die

Gestaltung in den übrigen Bundesstaaten weicht,
wie sich aus der statistischen Vergleichung der Er-
gebnisse der b. B. in § 4 ergeben wird, mehr oder
weniger davon ab — auf Grund der Ausführungs-

anweisung vom 12. 4. 06 wie folgt: Regel-
mäßig werden nur Jugendliche berücksichtigt und
zwar nur solche, die zu nicht längerer als sechsmo-
natiger Freiheitsstrafe verurteilt sind und noch keine
erhebliche Vorstrafe erlitten, insbesondere noch
keine Freiheitsstrafe verbüßt haben. In dieser
Begrenzung verrät sich deutlich die geschichtliche
Entstehung der b. B. als Ersatzmittel für kürzere
Freiheitsstrafen, namentlich bei Jugendlichen,
die mit den Mauern des Gefängnisses noch nicht
in Berührung gekommen sind. Während in An-
sehung der gedachten Personenkategorien der Ge-
sichtspunkt der Generalprävention in der Aus-

fübrungsemwetiung ganz in den Hintergrund tritt,etzt die Anweisung bei der ausnahmswei-
sen Beowilligung der b. B. an Personen, die zur
Zeit der Tat des 18. Lebensjahr bereits vollendet
hatten, sowie an die zu längeren als sechsmonatigen
Freiheitsstrafen Verurteilten voraus, daß abge-
sehen von den auch hier erforderten, in der Per-
sönlichkeit des Verurteilten liegenden „ähnlichen
Gründen“ Straftaten in Frage kommen, an deren

Ahndung nach der besonderen Lage der Sache
das öffentliche Interesse nur in geringem Maße
beteiligt ist. Hinsichtlich der zu nicht mehr als
6 Monaten Gefängnis verurteilten Jugendlichen
hat das erkennende Gericht in allen Fällen im An-
schluß an den Erlaß des Urteils auf Grund des in
der Hauptverhandlung gewonnenen Eindrucks
von Amts wegen eine schriftliche Acußerung über
die Würdigkeit des Verurteilten, der Wohltat der
bedingten Strafaussetzung teilhaftig zu werden,
abzugeben. Dasselbe gilt, wenn das Gericht aus-
nahmsweise einem anderen Verurteilten die

Wohltat zuwenden will. Auch wenn die Straf-
vollstreckungsbehörde (der Erste Staatsanwalt,
der Amtsrichter) abweichender Ansicht ist, etwa
auf Grund des Ergebnisses der bereits bei der Ein-

leitung des Strafverfahrens anzustellenden Er-
mittelungen über das Vorleben und die persön-

lichen (häuslichen) Verhältnisse des Verurtceilten,
so hat gleichwohl im Falle der Befürwortung der
b. B. durch das erkennende Gericht die Einstellung
des Verurteilten in die dem Justizminister mit

dem Vorschlag der bedingten Strafaussetzung
einzureichende Liste A zu erfolgen. Will umge-
kehrt die Strafvollstreckungsbehörde, ob nun von

Amtswegen oder auf ein an sie zur Prüfung ge-
langtes Gnadengesuch — sämtliche derartige Guna-

dengesuche sind seit Erlaß der A#f v. 12. April
1906 auch nach der Richtung zu prüsen, ob sie sich
zum bedingten Strafaufschub eignen — eine Straf-

aussctzung erwirken, während das erkennende

Gericht, dessen Aeußerung gegebenenfalls nach-
träglich einzuholen ist, sich gegen sie ausspricht, so
berichtet der Erste Staatsanwalt an den Justizmi-
nister. Die Einholung der ministeriellen Entschei-
dung darf unterbleiben, wenn nach dem Ergebnis
der nachträglichen Ermittelungen Einverständnis
zwischen der Strafvollstreckungsbehörde und dem
Vorsitzenden des Gerichts besteht, daß eine Straf-
aussetzung nicht in Aussicht zu nehmen ist. Mit
diesen Bestimmungen ist die b. B. der bedingten
Verurteilung des Auslandes bedeutend ange-
nähert. Denn weder in positivem noch in nega-
tivem Sinne kann eine Entscheidung über die be-
dingte Strafaussetzung ergehen, ohne daß das er-
kennende Gericht Gelegenheit gehabt hätte, zur
Frage der Anwendung der Maßregel in concreto
Stellung zu nehmen. Irgend welche besonderen
Verpflichtungen materieller Art (etwa Entschä-
digung des Verletzten, Meidung des Wirtshauses)
werden dem Verurteilten außer der allgemeinen
Pflicht zum Wohlverhalten nicht auferlegt. Die
Nichteinhaltung der ihm in Preußen auferlegten
formellen Pflicht zur Anzeige eines Wohnungs-
wechsels zieht den Verlust der Vergünstigung nur
dann nach sich, wenn die Unterlassung auf ein
den Verurteilten eines Gnadenerweises unwürdig
machendes schuldhaftes Verhalten (Landstreichen,
Latitieren) hinweist. Die Bewährungsfrist beträgt
in der Regel zwei, in schwereren Fällen drei Jahre
und darf keinesfalls kürzer als die Verjährungs-
frist sein. Gegen Ablauf der Probezeit zieht die
Vollstreckungsbehörde Erkundigungen über die
Führung des Verurteilten in der Zwischenzeit ein.
Die Ministerialverfügung fordert ein positives
zufriedenstellendes Gesamtverhalten, das aber
durch die Tatsache abermaliger Bestrafung nicht
notwendig ausgeschlossen wird. Sind die Ermitte-
lungen günstig für den Verurteilten, so erfolgt
seine Einstellung in das zur Aufnahme des Antrages
der Vollstreckungsbehörde auf endgültige B. be-
stimmte Verzeichnis B. Sind die Ermittelungen
ungünstig, so wird die ausgesetzte Strafe ohne
weiteres vollstrockt. Anders, wenn die Voll-
streckungsbehörde bereits vor Ablauf der Probe-
frist Umstände erfährt, die erkennen lassen, daß der
Verurteilte die in ihn gesetzten Hoffnungen auf
ferreres MWohlverhalten nicht gerechtfertigt hat.
Will der Erste Staatsanwalt oder der Amtsrichter

in solchem Falle zur Vollstreckung schreiten, so
muß er vorerst an den Justizminister berichten und

den Widerruf der Vergünstigung des bedingten
Strafaufschubes beantragen. In der Regel be-
schränkt sich der Widerruf auf die Tatsache aber-
maliger Verurteilung, von der die Vollstreckungs-
behörde durch die Strafregisterbehörde, bei welcher
eine Mitteilung über die erfolgte Strafaussetzung
niederliegt, in Kenntnis gesetzt wird. Keineswegs
führt aber eine solche abermalige Verurteilung
notwendig zum Widerruf; ist sie von geringerer
Erheblichkeit, so bietet sie häufig Anlaß, den Ver-
urteilten zu warnen und ihm die Vollstreckung
der ausgesetzten Strafe bei fernerem bedenklichen
Lebenswandel anzudrohen; hierin läßt sich
ein Ansatz zum Ueberwachungssystem erblicken.
Besonderes gilt für die b. B. in Forststrassachen.
An Stelle des Justizministers tritt hier der Minister
für Landwirtschaft, Domänen und Forsten als ent-
scheidende Instanz. Vor Einstellung des Verur-
teilten in die Liste Amupß# nicht nur die Unbeitreib-
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lichkeit der Geldstrafe, sondern auch feststehen, daß
die an zweiter Stelle erkannte Freiheitsstrafe auch
nicht durch Anhaltung zu Forst= und Gemcinde-
arbeiten vollstrectt werden kann. Hierzu sei be-
merkt, daß es sich die Praxis bei Aussetzung der

ilfsweise ausgeworfenen Freiheitsstrafen über-
aupt — d. h. bei allen Delikten — angelegen sein

läßt, vor Einstellung des Verurteilten in die Liste A
festzustellen, ob nicht der Verurteilte, wenn er laut
Pfändungsprotokolls frustra excussus ist, im-
stande ist, bei gutem Willen, gegebenenfalls raten-
weise, die in erster Linie verhängte Geldstrafe ab-
zutragen. Es soll hierdurch verhütet werden, daß
die zahlungswilligen Verurteilten das Strafübel
der Geldstrafe erdulden, während die böswilligen
Verurteilten im Wege der b. B. am Ende gänzlich
dem Uebel der Strafe entgehen.

6f4. Ergebnisse der Anwendung der bedirgten
Begnadigung. Ein Beharrungszustand in der Häu-
figkeit der bedingten Strafaussetzung ist in Deutsch-
land noch nicht erreicht, auch für die nächsten Jahre
noch nicht zu erwarten. Seit 1898 (bis dahin durch-
schnittlichim Jahre 6041 Fälle) haben sich die Ziffern
mehr als vervierfacht (1908: 28004 Fälle). Ist auch
eine allmähliche Tendenz der b. B. über den ihrem
Ursprung entsprechenden Rahmen hinauszuwach-
sen, zu einer leise steigenden Weitherzigkeit ihrer
Anwendung nicht zu verkennen, so erfüllt sie doch
im wesentlichen noch ihre Funktion als Surrogat
für kurze Freiheitsstrafen Jugendlicher: Ueber
die Hälfte aller Strafaussetzungen entfällt auf
Strafen von 1 Woche oder weniger. Von 100 be-
dingt Begnadigten sind 77 Jugendliche, 23 Er-
wachsene. Eine ungleiche Anwendung in den ver-
schiedenen Bundesstaaten läßt sich nicht leugnen;
nicht nur hinsichtlich der Häufigkeit überhaupt,
sondern auch im einzelnen. Dies gilt insbesondere
von dem im ganzen nach und nach wachsenden
Anteil der Erwachsenen (1908 Württemberg 20%,
Baden 6500), weiter von der Berücksichtigung der
Vorbestraften, dem Anteil der hinter den Gefäng-
nisstrafen im ganzen stark zurücktretenden Haft-
strafen. Was die Bewährung der Maßregel be-
trifft, so beträgt die Verhältniszahl der endgültigen
B. im Reichsdurchschnitt der letzten 10 Jahre etwa

800% ein nicht,, eben glänzendes“ (v. Liszt), aber
auch die Erwartungen nicht täuschendes Ergebnis.
Bemerkenswert ist, daß der Bewährungs-Prozent-
satz für Erwachsene und Jugendliche nicht erheblich
E#arernt (1908: 83 gegen 82%), daß dagegen die

Verhältniszahl der endgültigen B. für Personen,
die bereits früher eine Freiheitsstrafe verbüßt

atten, wesentlich ungünstiger ist (1908: 53%) als
7 die noch unbestraften (83%), ferner der Erfolg

der b. B. bei den kürzeren Strafen sicherer ist als
bei den längeren (bei den Strafen von einer Woche
oder weniger betrug die Prozentzahl der günstig
erledigten Fälle 83, bei den Strafen von mehr als
sechs Monaten nur noch 64), endlich, daß eine über

3 Jahre währende längere Dauer der Berufungs-

sett den Bewährungsprozentsatz nachteilig beein-ußt.

*5. Kritik und legislativer Ausblick. Eine
prinzipielle Gegnerschaft gegen den Grundgedan-
ken der b. B. und bedingten Verurteilung existiert
heute weder in den Reihen der Praktiker noch der
Theoretiker mehr in nennenswertem Umfange.
Der Streit dreht sich nur um die technische Aus-
gestaltung des Gedankens. Es ist hier nicht der

Ort, die Frage, ob der b. B. oder der bedingten
Verurteilung die Zukunft gehört, ausführlich zu
erörtern. Wir brauchen nicht mit v. Liszt von der
„Willkür“ der Justizverwaltung zu sprechen und
in ihr das Hauptbedenken gegen die b. B. zu sehen;
denn, ob nun Gericht oder Verw die Strafe aus-

setzt, der Vorwurf der Willkür ist in jedem Falle
berechtigt und nur dann berechtigt, wenn dem Er-

messen der einen oder anderen Instanz durch Gesetz
oder Verordnung ein zu weiter Spielraum ge-
lassen ist. Daß dies bei der b. B. der deutschen
Bundesstaaten der Fall ist, läßt sich ernstlich nicht
behaupten. Aber gleichwohl stehen wir nicht an,
die b. B. nur für eine Uebergangserscheinung zu
erklären, wie dies insbesondere in der seit 1903
vorgeschriebenen gutachtlichen Acußerung des
Gerichts, einem Vorboten der bedingten Verurtei-
lung, deutlich hervortritt. Wir geben v. Liszt
darin durchaus Recht, daß wer sich zur b. B. be-
kennt, ein grundsätzlicher Gegner der bedingten
Verurteilung nicht sein kann. Zum endlichen Sieg
der bedingten Verurteilung müssen im wesent-
lichen staatsrechtliche und staaterechtspolitische
Gründe führen. Eine reichsrechtliche Regelung
der b. B. wäre unerträglich mit dem landesherr-
lichen B. Recht; andererseits wird das Verhältnis
von Recht und Gnade zu einander bedenklich ver-

wischt, wenn der im Gnadenwege erfolgende Straf-
erlaß die Regel ist. Der Einwand gegen die in der
urteilsmäßigen Aussetzung der Strafe liegende
„richterliche Begnadigung“ greift nicht durch.
Denn in der bedingten Verurteilung kann sehr
wohl eine Strafe, eine im Verhältnis zum Ver-
weis schwerere Strafart — schwerer mit Rücksicht

auf das mit dem Schwebezustand für den Ver-
urteilten verbundene Uebel — erblickt werden.

Aber auch, wenn man in ihr ein Setzen der Gnade

für Recht sieht, braucht man kein Feind der richter-
lichen bedingten Verurteilung zu sein: Die Ent-
wicklung des Strafrechts geht mit ihrer stetig wach-
senden Berücksichtigung der deliktuosen Individua-
lität immer mehr dahin, das Gebiet der Gnade
einzuschränken, die Gnade immer mehr zu einem
Element des Rechts selbst zu machen. Die bedingte
Verurteilung bedeutet ebenso wie die Erweiterung
der gesetzlichen Strafrahmen nichts anderes als
einen weiteren Schritt auf diesem Wege.

Die nähere Ausgestaltung der künftigen beding-
ten Verurteilung ist hier nicht zu erörtern. Nur
zwei Punkte seien hervorgehoben. Die Kriminal-
statistik bietet keinen Anhalt dafür, daß die Ein-
führung der b. B. die allgemeine Kriminalität in
Deutschland ungünstig beeinflußt hat. Dies er-
mutigt zur Heranziehung der der Motivierung
durch das „Damoklesschwert“ der Strafaussetzung
von vornherein besonders zugänglichen Erwachse-
nen in ausgedehnterem Maße als bisher. Beim

Jugendlichen wird der bedingte Strafaufschub mit
eindringlicher Verwarnung durch den Richter —

die Preuß. A#f v. 1906 schrieb noch die schrift-
liche Benachrichtigung des Verurteilten von der

Strafaussetzung „ohne Beifügung weiterer Be-
merkungen" vor, während eine Vs'g aus jüngster
Zeit (1909) die eindrucksfähigere mündliche Er-
öffnung empfiehlt, — und nötigenfalls mit Stel-

lung unter die Schutzaufsicht eines Fürsorgevereins
zu verbinden sein. Es ist dies vor allem deshalb

notwendig, um den psychologischen Zusammen-
hang zwischen der Straftat und der bei Nichtbe-

25*
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währung nachträglich eintretenden Vollstreckung
der Strafe aufrecht zu erhalten: Nicht nur, daß
die in Aussicht gestellte Strafvollstreckung sonst gar
zu leicht aus dem Bewußtsein der leichtlebigen
Jugend schwindet, der Verurteilte, der nach Jahr
und Tag für eine Strastat auf Grund seiner schlech-
ten Führung in der Zwischenzeit bestraft wird,
verliert auch ganz den Sinn dafür, daß er das Straf-
übel wegen der früher begangenen Straftat er-
leidet, wenn ihm während der Bewährungsfrist
nicht fühlbar gemacht worden ist, daß sein Schuld-
konto an den strafenden Staat noch offen steht.

So liegt in dem erzielhierischen Ursprungselement
des bedingten Strafausschubes der Keim für seine
künftige gesetzgeberische Gestaltung.

Der im Oktober 1909 auf Anordnung des Reichs-
Justizamtes veröffentlichte Vorentwurf zu einem
deutschen StGSB (# 38—41) führt unter dem
Namen „bedingte Strafaussetzung“ die bedingte
Verurteilung anstelle der b. B. ein:; er erfüllt aber

die oben aufsgestellte Forderung der Einführung
einer Schutzaufsicht nicht; die Begründung lehnt
sie unter Verkennung des nicht selten bestehenden
eigenen Interesses des Verurtcilten an einem Halt
während der Probefrist unter dem Gesichtspunkt

eines schweren „Uebels“ ab. Im übrigen schließt
sich der Entwurf im wesentlichen dem bestehenden
Rechtszustand an. Insbesondere soll die Straf-
aussetzung nach wie vor hauptsächlich jugendlichen
Verurteilten zu gute kommen. Bei guter Führung
während der Probezeit tritt —dies ist eine sich

aus der richterlichen Umformung ergebende Neu-
erung —ipsa lege mit dem Ablauf der Frist Straf-
erlaß ein. Wird der Verurteilte innerhalb der
Frist von neuem wegen Verbrechens oder vorsätz-

lichen Vergehens zu Freiheitsstrafe verurteilt, so
fällt die Strafaussetzung mit Recht kraft des neuen

Urteils ohne weiteres weg:; ergeht ein Urteil ande-
rer Art oder ist die neue Tat geringfügig, entscheidet

das Gericht der Nachtat über den Wegfall der

Strafaussetzung, während bei schlechter Führung
abgesehen von einer neuen Bestrafung das Gericht
der Vortat die Strafvollstreckung anordnet.

QOuellen: Die im Textangeführten Verordnungen
und die dem seit 1896 jährlich übersandten Denkschriften

des Reichs-Justizamts, zuletzt Nr. 1321 v. 30. 3. 09, mit

statistischen Uebersichten: Der Vorentwurf zu einem Deut-

schen StGB nebst Begründung 1909.

Literatur: v. Liszt, Bedingte Verurteilung und

bedingte B. in Bd. 3 Allgem. Teil der Vergleichenden Dar-

stellung des Deutschen und Ausländischen Strafrechts 1908

und die dort angeführten Schriften. Klee.
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Begnadigung — Behörden

§ 1. Begriff und Wesen der Behörden. B.
heißen diejenigen Organe, welche entweder durch
ein staatliches Organ oder durch einen Kommu-
nalverband zur Ausübung cines begrenzten Kreises
öffentlicher Geschäfte in Unterordnung unter ein
vorgesetztes Organ berufen werden. Die Rechts-
stellung der B. unterscheidet sich wesentlich von
der des Staatsoberhauptes und der repräsenta-
tiven Organe (Volksvertretung, Gemeindever-
tretung). Als charakteristisch für das Wesen der B.
kommen drei Merkmale in Betracht:

1. Die Berufung durch ein staatli-
ches Organ oder durch einen Kom-
munalverband. Das Staatsoberhaupt wird
zu seiner Tätigkeit unmittelbar durch Gesetz berufen;
für die B. bildet das Gesetz nur den mittelbaren

Rechtsgrund ihres Bestandes. Um eine B. tatsäch-
lich zur Entstehung zu bringen und in fortdauernder
Tätigkeit zu erhalten, ist noch ein besonderer Akt,
die Besetzung derselben, erforderlich. Diese Beset-
zung erfolgt regelmäßig durch Ernennung seitens
eines slaatlichen oder eines kommunalen Organs,
ausnahmsweise auch durch Wahlen berechtigter
Körperschaften oder Personen (vgl. unten &amp; 7).

2. Ein begrenzter Kreis öffent-
licher Geschäfte. Während der Monarch
nach deutschem Staatsrecht die gesamte Staats-
gewalt in sich vereinigt, d. h. alle Befugnisse aus-
übt, welche nicht einem anderen Organe ausdrück-
lich übertragen sind, ist die Zuständigkeit der B.
stets eine beschränkte. Die Beschränkung kann
eine sachliche und eine örtliche sein. Die Tätigkeit
der B. liegt auf dem Gebiete der Justiz und Verw.
Gesetzgeberische Funktionen werden von densel-
ben nur ausnahmsweise kraft besonderer gesetz-
licher Ermächtigung ausgeübt, so beispielsweise
beim Erlaß von Polizeiverordnungen. Dagegen
ist es für den Begriff der B. nicht erforderlich,
daß die ihr zustehenden Befugnisse den Charakter
von Herrschaftsrechten haben; auch diejenigen
Organe, welchen die Verw staatlicher Anstalten
oder Vermögensrechte übertragen ist, sind zu den
B. zu rechnen. Die entgegengesetzte Meinung
wird jetzt noch von Zorn 1, 287 und O. Mayer
1, 96 Aum. 2 vertreten, nachdem Laband
dieselbe in der neuesten Auflage seines Staats-
rechts ausgegeben hat (Laband (4) 1, 338).

3. Die Unterordnung unter ein

vorgesetztes Organ. Das Staatsober-
haupt und die Volk vertretung sind in Ausübung
ihrer Befugnisse durchaus selbständig und unab-
hängig, keiner höheren Autorität unterworfen.
Die B. dagegen befinden sich stets in einer Unter-
ordnung, sei es unter das Staatsoberhaupt, sei
es unter eine andere B. Diese Unterordnung

ist in sehr verschiedenem Umfange möglich. Das
vorgesetzte Organ kann die Befugnis besitzen, der
untergeordneten B. Besehle zu erteilen und deren

Anordnungen aufzuheben oder abzuändern. Es
kann auch auf eine allgemeine Dienstaufsicht be-
schränkt sein, welche ihm nur das Recht gibt, dafür
zu sorgen, daß die untergeordnete B überhaupt
ihre Geschäfte erledigt. In irgend einer Form
besteht aber die Unterordnung für alle Behörden
(vgl. unten &amp; 5).

Die die B. repräsentierenden Individuen, die
„Mitglieder“ der B. können wechseln, ohne daß
die B. dadurch berührt wird; die Fortdauer des
staatlichen Organs ist unabhängig von der Person
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